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VerordnungVerordnung
vom 3. November 1998

über das Öffentliche Auftragswesen (ÖAWV)über das Öffentliche Auftragswesen (ÖAWV)11

Aufgrund von Art. 67 des Gesetzes vom 19. Juni 1998 über das Öffent-
liche Auftragswesen (ÖAWG), LGBl. 1998 Nr. 135, in der geltenden Fas-
sung, verordnet die Regierung:2

I. Allgemeine BestimmungenI. Allgemeine Bestimmungen

Art. 13

Zweck

Diese Verordnung regelt die Durchführung des Gesetzes über das
Öffentliche Auftragswesen (ÖAWG).

Art. 2

Begriffe

Wo in dieser Verordnung die männliche Form einer Personenbezeich-
nung verwendet wird, ist darunter auch die weibliche Form zu verstehen.

Art. 2a4

Umsetzung von EWR-Rechtsvorschriften

1) Diese Verordnung dient insbesondere der Umsetzung:
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a) der Richtlinie 2014/24/EU des Europäischen Parlaments und des Rates
vom 26. Februar 2014 über die öffentliche Auftragsvergabe und zur Auf-
hebung der Richtlinie 2004/18/EG (EWR-Rechtssammlung: Anh. XVI
- 2.01), in ihrer geltenden Fassung;5

b) der Richtlinie 89/665/EWG des Rates vom 21. Dezember 1989 zur Koor-
dinierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften für die Anwendung
der Nachprüfungsverfahren im Rahmen der Vergabe öffentlicher Liefer-
und Bauaufträge (EWR-Rechtssammlung: Anh. XVI - 5.01), in ihrer gel-
tenden Fassung;

c) der Richtlinie 2014/23/EU des Europäischen Parlaments und des Rates
vom 26. Februar 2014 über die Konzessionsvergabe (EWR-Rechts-
sammlung: Anh. XVI - 6f.01), in ihrer geltenden Fassung;6

d) der Richtlinie 2014/55/EU des Europäischen Parlaments und des Rates
vom 16. April 2014 über die elektronische Rechnungsstellung bei öffent-
lichen Aufträgen (7EWR-Rechtssammlung: Anh. XVI - 6e.01), in ihrer
geltenden Fassung.

2) Die jeweils geltende Fassung der in Abs. 1 genannten EWR-Rechts-
vorschriften ergibt sich aus der Kundmachung der Beschlüsse des Gemein-
samen EWR-Ausschusses im Liechtensteinischen Landesgesetzblatt nach
Art. 3 Bst. k des Kundmachungsgesetzes.8

Subventionierte Aufträge

Art. 3

a) Auftragswert oberhalb der Schwellenwerte

1) Einrichtungen des privaten Rechts haben Aufträge, deren Auftrags-
wert oberhalb der Schwellenwerte liegt und die vom Land Liechtenstein,
von den Gemeinden oder den Einrichtungen des öffentlichen Rechts zu
mehr als 50 % subventioniert werden, nach den Bestimmungen oberhalb
der Schwellenwerte zu vergeben, sofern sie betreffen:9

a) Tiefbauten;
b) folgende Hochbauten: Krankenhäuser, Sport-, Erholungs- und Freizeit-

einrichtungen, Schul- und Hochschulgebäude sowie Verwaltungsge-
bäude;

c) Dienstleistungen, die in Verbindung mit einem Bauauftrag im Sinne von
Bst. a oder b vergeben werden.
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2) Einrichtungen des privaten Rechts haben folgende subventionierte
Aufträge, deren Auftragswert oberhalb der Schwellenwerte liegt, nach den
Bestimmungen unterhalb der Schwellenwerte zu vergeben:
a) Bau-, Liefer- und Dienstleistungsaufträge, die zu 30 % vom Land Liech-

tenstein, den Gemeinden oder Einrichtungen des öffentlichen Rechts
subventioniert werden, wobei die Subvention mindestens 300 000
Franken betragen muss;

b) Bau-, Liefer- und Dienstleistungsaufträge, die vom Land Liechtenstein,
den Gemeinden oder Einrichtungen des öffentlichen Rechts zu mehr
als 50 % subventioniert werden, jedoch nicht Vorhaben nach Abs. 1
betreffen.10

3) Ausgenommen von Abs. 2 sind subventionierte Aufträge im Bereich
der Landwirtschaft.

Art. 4

b) Auftragswert unterhalb der Schwellenwerte

1) Einrichtungen des privaten Rechts haben folgende subventionierte
Aufträge, deren Auftragswert unterhalb der Schwellenwerte liegt, nach den
Bestimmungen unterhalb der Schwellenwerte zu vergeben:11

a) Bau-, Liefer- und Dienstleistungsaufträge, die mindestens zu 30 % vom
Land Liechtenstein, den Gemeinden oder Einrichtungen des öffentli-
chen Rechts subventioniert werden, wobei die Subvention mindestens
300 000 Franken betragen muss;12

b) Bau-, Liefer- und Dienstleistungsaufträge, die vom Land Liechtenstein,
den Gemeinden oder Einrichtungen des öffentlichen Rechts zu mehr als
50 % subventioniert werden.13

2) Ausgenommen von Abs. 1 sind subventionierte Aufträge im Bereich
der Landwirtschaft.

Art. 514

Gegenrecht

1) Ausländische Offertsteller und Bewerber werden bei der Vergabe
öffentlicher Aufträge in dem Masse berücksichtigt, wie liechtensteinische
Offertsteller und Bewerber von den Behörden am Geschäftssitz des aus-
ländischen Offertstellers oder Bewerbers bei der Vergabe von öffentlichen
Aufträgen in rechtlicher und tatsächlicher Hinsicht berücksichtigt werden.
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2) Der Auftraggeber kann in den Ausschreibungsunterlagen Nachweise
über das Gegenrecht und dessen Gewährung verlangen oder er kann nach
Einreichung der Offerte oder Bewerbung den Offertsteller oder Bewerber
zur Abklärung des Gegenrechts und dessen Gewährung unter Fristsetzung
beiziehen.

Art. 5a15

Zweistufige Anwendung bei Dienstleistungsaufträgen

1) Dienstleistungsaufträge, deren Gegenstand andere als die im Anhang
genannten Dienstleistungen bilden und deren Auftragswert oberhalb der
Schwellenwerte liegen, werden nach den Bestimmungen oberhalb der
Schwellenwerte vergeben.

2) Bei Dienstleistungsaufträgen, deren Gegenstand Dienstleistungen
nach dem Anhang bilden und deren Auftragswert oberhalb der Schwellen-
werte liegen, berücksichtigt der Auftraggeber die Bestimmungen nach Art.
3, 6b und 44 Abs. 8 des Gesetzes sowie Art. 14, 16 und 42 dieser Verord-
nung; im Übrigen ist der Auftraggeber bei der Vergabe frei.

3) Dienstleistungsaufträge, deren Gegenstand Dienstleistungen nach
dem Anhang und andere als die im Anhang genannten Dienstleistungen
bilden und deren Auftragswerte oberhalb der Schwellenwerte liegen,
werden nach den Bestimmungen für diejenigen Dienstleistungen vergeben,
deren Wert überwiegt.

4) Bei Dienstleistungsaufträgen, deren Gegenstand Dienstleistungen
nach dem Anhang bilden und deren Auftragswerte unterhalb der Schwel-
lenwerte liegen, ist der Auftraggeber bei der Vergabe frei.

5) Dienstleistungsaufträge, deren Gegenstand Dienstleistungen nach
dem Anhang und andere als die im Anhang genannten Dienstleistungen
bilden und deren Auftragswerte unterhalb der Schwellenwerte liegen,
werden nach den Bestimmungen für diejenigen Dienstleistungen vergeben,
deren Wert überwiegt.

Art. 616

Elektronische Kommunikation

1) Die für die elektronische Kommunikation zu verwendenden Instru-
mente, Vorrichtungen oder ihre technischen Merkmale müssen nichtdis-
kriminierend, allgemein verfügbar und zugänglich sowie mit den allgemein
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verbreiteten Erzeugnissen der Informations- und Kommunikationstechno-
logie (IKT) kompatibel sein.

2) Die Auftraggeber haben dafür Sorge zu tragen, dass den Bewerbern
und Offertstellern zusätzlich zu den Anforderungen des Anhangs IV der
Richtlinie 2014/24/EU die Informationen über die Spezifikationen der
Instrumente und Vorrichtungen, die für den elektronischen Eingang der
Bewerbungen und Offerten erforderlich sind, einschliesslich der Verschlüs-
selung und Zeitstempelung, zugänglich sind. Sie legen dafür das erforder-
liche Sicherheitsniveau fest, welches im Verhältnis zu den verbundenen
Risiken steht. Die elektronisch übermittelten Bewerbungen und Offerten
sind mit einer fortgeschrittenen elektronischen Signatur nach der Verord-
nung (EU) Nr. 910/2014 über elektronische Identifizierung und Vertrau-
ensdienste für elektronische Transaktionen im Binnenmarkt17 zu versehen.18

II. Vergabe von öffentlichen AufträgenII. Vergabe von öffentlichen Aufträgen1919

A. Berechnung des AuftragswertesA. Berechnung des Auftragswertes2020

Art. 6a21

Grundsatz

Für die Berechnung des geschätzten Auftragswertes ist massgeblich:
a) der Wert zum Zeitpunkt der Absendung der Bekanntmachung; oder
b) falls eine solche Bekanntmachung nicht erforderlich ist, der Wert zum

Zeitpunkt der Einleitung des Vergabeverfahrens, beispielsweise gegebe-
nenfalls durch Kontaktaufnahme mit den Unternehmen im Zusammen-
hang mit der Auftragsvergabe.

Art. 7

Leasing, Miete, Pacht, Ratenkauf und Aufträge ohne Gesamtpreis22

1) Bei Leasing, Miete, Pacht oder Ratenkauf gilt als Berechnungsgrund-
lage für den Auftragswert:
a) bei zeitlich begrenzten Verträgen mit höchstens 12 Monaten Laufzeit

der geschätzte Gesamtwert für die gesamte Laufzeit, bei längerer Lauf-
zeit als 12 Monate der Gesamtwert des Auftrages einschliesslich des
geschätzten Restwertes;23
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b) bei unbefristeten Verträgen oder bei zweifelhafter Vertragsdauer der mit
dem Faktor 48 multiplizierte Auftragswert aus der monatlichen Zah-
lung.

2) Bei öffentlichen Dienstleistungsaufträgen, für die kein Gesamtpreis
angegeben wird oder angegeben werden kann, gilt als Berechnungsgrund-
lage für den Auftragswert:
a) bei zeitlich begrenzten Verträgen der geschätzte Gesamtwert für die

Laufzeit des Vertrages, soweit diese 48 Monate nicht überschreitet;
b) bei Verträgen mit unbestimmter Laufzeit oder mit einer Laufzeit von

mehr als 48 Monaten der mit dem Faktor 48 multiplizierte Auftragswert
aus der monatlichen Zahlung.

Art. 8

Regelmässige Aufträge und Daueraufträge

Bei regelmässig wiederkehrenden öffentlichen Liefer- oder Dienstleis-
tungsaufträgen sowie bei öffentlichen Liefer- oder Dienstleistungsauf-
trägen, die innerhalb eines bestimmten Zeitraums verlängert werden sollen,
gilt als Berechnungsgrundlage für den Auftragswert:24

a) entweder der tatsächliche Gesamtwert vergleichbarer öffentlicher Auf-
träge aus den vorangegangenen 12 Monaten oder dem vorangegangenen
Haushaltsjahr, nach Möglichkeit unter Anpassung an voraussichtliche
Änderungen bei Mengen oder Kosten während der auf die erste Leistung
folgenden 12 Monate, oder

b) der geschätzte Gesamtwert während der auf die erste Leistung folgenden
12 Monate bzw. während der Laufzeit des Vertrages, soweit diese länger
als 12 Monate ist.

Art. 925

Optionen auf Folgeaufträge

Sehen öffentliche Aufträge Optionen auf Folgeaufträge vor, so ist der
Auftragswert unter Einbeziehung der Optionsrechte und der etwaigen Ver-
längerungen des Vertrags zu berechnen.

Art. 10

Versicherungs- und Bankdienstleistungen

Als Berechnungsgrundlage für den Auftragswert gelten:
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a) bei Versicherungsdienstleistungen die Versicherungsprämie und sonstige
Entgelte;26

b) bei Bankdienstleistungen und anderen Finanzdienstleistungen die
Gebühren, Provisionen und Zinsen sowie andere vergleichbare Vergü-
tungen.

Art. 11

Planungswettbewerbe (Ideen, Konzepte, Projekte)

Bei der Berechnung des Auftragswertes bei Planungswettbewerben, die
keine Auftragsvergabe einer Dienstleistung zum Inhalt haben, werden die
Gesamtheit der Preisgelder, die Aufwendungen des Preisgerichtes und die
Entschädigungen an die Teilnehmer als Berechnungsgrundlage berücksich-
tigt.

Art. 12

Planungsaufträge27

1) Bei Aufträgen, die Planungen zum Gegenstand haben, berechnet sich
der Auftragswert auf der Basis der Gebühren, Provisionen sowie anderer
vergleichbarer Vergütungen.28

2) Öffentliche Planungsaufträge können für die einzelnen eigenstän-
digen Arbeitsgattungen jeweils separat vergeben werden, wie beispielsweise
Aufträge für die Arbeitsgattungen Architektur, Ingenieurplanungen aller
Art und Bauleitung im Baubereich.29

Art. 1330

Vom Auftraggeber zur Verfügung gestellte Lieferungen und Dienstleis-
tungen

Stellt der Auftraggeber im Rahmen öffentlicher Bauaufträge Lieferungen
oder Dienstleistungen zur Verfügung, die für die Ausführung der Arbeiten
erforderlich sind, ist der Wert dieser Lieferungen oder Dienstleistungen bei
der Berechnung des Auftragswertes zu berücksichtigen.
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Art. 13a31

Rahmenvereinbarung und dynamisches Beschaffungssystem

Der zu berücksichtigende Wert einer Rahmenvereinbarung oder eines
dynamischen Beschaffungssystems entspricht dem geschätzten Gesamtwert
aller für die gesamte Laufzeit der Rahmenvereinbarung oder des dynami-
schen Beschaffungssystems geplanten Aufträge.

Art. 13b32

Innovationspartnerschaft

Der zu berücksichtigende Wert einer Innovationspartnerschaft ent-
spricht dem geschätzten Gesamtwert der Forschungs- und Entwicklungstä-
tigkeiten, die während sämtlicher Phasen der geplanten Partnerschaft statt-
finden sollen, sowie der Bau-, Liefer- oder Dienstleistungen, die zu entwi-
ckeln sind und am Ende der geplanten Partnerschaft erworben werden.

B. VergabeverfahrenB. Vergabeverfahren3333

1. Bekanntmachungen1. Bekanntmachungen3434

a) Vorinformation35

Art. 1436

Inhalt

1) Die Auftraggeber teilen bei Aufträgen oberhalb der Schwellenwerte,
ausgenommen beim Verhandlungsverfahren ohne vorgängige Bekanntma-
chung, im Rahmen einer Vorinformation die Bau-, Liefer- oder Dienstleis-
tungsaufträge, die sie in den kommenden zwölf Monaten vergeben wollen,
mit.37

2) Verweise auf Nomenklaturen bei öffentlichen Aufträgen erfolgen
unter Verwendung des mit der Verordnung (EG) Nr. 2195/2002 angenom-
menen Gemeinsamen Vokabulars für öffentliche Aufträge (Common Pro-
curement Vocabulary; CPV).38

3) Der Inhalt der Vorinformation richtet sich bei Bau-, Liefer- und
Dienstleistungsaufträgen sowie bei Ankündigung der Veröffentlichung
über ein Beschafferprofil nach Anhang V Teil A und B der Richtlinie 2014/
24/EU. Der Auftraggeber kann auch Vorinformationen veröffentlichen, die
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nicht der Veröffentlichungspflicht unterliegen, wenn die Vorinformationen
dem Amt für amtliche Veröffentlichungen der Europäischen Union auf
elektronischem Weg in dem in Anhang VIII der Richtlinie 2014/24/EU
genannten Format und nach den dort vorgesehenen Verfahren übermittelt
werden.39

4) Die Bekanntgabe und Veröffentlichung einer Vorinformation ist nur
verpflichtend, wenn der Auftraggeber von der Möglichkeit einer Verkür-
zung der Fristen für den Eingang der Offerten nach Art. 30 Abs. 1 Bst. b
und Art. 31 Abs. 1 Bst. c Gebrauch machen möchte.

5) Beim nicht offenen Verfahren und Verhandlungsverfahren mit vor-
gängiger Bekanntmachung können die subzentralen öffentlichen Auftrag-
geber eine Vorinformation erstellen und veröffentlichen, wenn die Vorin-
formation:40

a) sich auf Bauleistungen, Lieferungen oder Dienstleistungen bezieht, die
Gegenstand des Auftrags sind;

b) den Hinweis, dass der Auftrag im nicht offenen Verfahren oder im
Verhandlungsverfahren mit vorgängiger Bekanntmachung ohne spätere
Veröffentlichung einer Bekanntmachung vergeben wird, sowie die Auf-
forderung zur Offertstellung enthält;

c) zusätzlich die Informationen nach Anhang V Teil B Abschnitt I und II
der Richtlinie 2014/24/EU enthält; und

d) spätestens 35 Tage und frühestens 12 Monate vor dem Zeitpunkt der
Absendung der Aufforderung zur Offerteinreichung zur Veröffentli-
chung übermittelt wurde.

6) Die Vorinformation nach Abs. 5 kann zusätzlich national in einem
Beschafferprofil veröffentlicht werden.41

7) Oberhalb der Schwellenwerte teilen die Auftraggeber bei Aufträgen
nach dem Anhang ihre Absicht zur Vergabe eines Auftrags in einer Vor-
information mit, die auf kontinuierlicher Basis veröffentlicht wird und die
die in Anhang V Teil I der Richtlinie 2014/24/EU aufgeführten Informa-
tionen enthält. Die Vorinformation bezieht sich auf die Arten von Dienst-
leistungen, die Gegenstand des Auftrags sind. Sie muss den Hinweis ent-
halten, dass diese Aufträge ohne weitere Veröffentlichung vergeben werden,
sowie die Aufforderung an die interessierten Unternehmen, ihr Interesse
schriftlich mitzuteilen. Die Vorinformation kann einen Zeitraum von mehr
als zwölf Monaten umfassen.42
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Art. 14a

Übermittlung und Veröffentlichung43

1) Der Auftraggeber hat die Vorinformation zum Zwecke ihrer Veröf-
fentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union und in der Datenbank
TED direkt an das Amt für amtliche Veröffentlichungen der Europäischen
Union zu übermitteln. Er kann diese Vorinformation zehn Tage vor ihrer
Veröffentlichung der Regierungskanzlei zur Überprüfung zustellen. Der
Absender muss den Tag der Absendung nachweisen können. Als Nachweis
der Veröffentlichung gilt eine vom Amt für amtliche Veröffentlichungen
der Europäischen Union ausgestellte Bestätigung der Veröffentlichung, in
welcher das Datum dieser Veröffentlichung angegeben ist.44

2) Die Übermittlung der Vorinformation an das Amt für amtliche Ver-
öffentlichungen der Europäischen Union hat binnen kürzester Frist und auf
elektronischem Weg unter Beachtung der Angaben in Anhang VIII Ziff. 3
der Richtlinie 2014/24/EU zu Muster und Verfahren bei der Übermittlung
zu erfolgen. Die Bekanntmachungen werden gemäss den technischen Merk-
malen für die Veröffentlichung in Anhang VIII Ziff. 1 der Richtlinie 2014/
24/EU veröffentlicht.45

3) Der Auftraggeber kann die Vorinformation auch in einem Beschaffer-
profil veröffentlichen. In diesem Fall meldet der Auftraggeber unter Beach-
tung der Angaben in Anhang VIII Ziff. 3 der Richtlinie 2014/24/EU dem
Amt für amtliche Veröffentlichungen der Europäischen Union zuvor auf
elektronischem Weg die Veröffentlichung einer Vorinformation in einem
Beschafferprofil. Das Beschafferprofil kann er im Internet einrichten; es
enthält Angaben über geplante und laufende Vergabeverfahren, über ver-
gebene Aufträge sowie alle sonstigen für die Auftragsvergabe relevanten
Informationen, wie zum Beispiel die Kontaktstelle, Telefon- und Fax-
nummer, Anschrift und E-Mail-Adresse des Auftraggebers.46

4) Die Vorinformation:47

a) ist vom Auftraggeber in den liechtensteinischen amtlichen Publikations-
organen in deutscher Sprache zu veröffentlichen;

b) darf in den liechtensteinischen amtlichen Publikationsorganen nicht vor
der Veröffentlichung durch das Amt für amtliche Veröffentlichungen
der Europäischen Union veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung
in den liechtensteinischen amtlichen Publikationsorganen darf jedoch
erfolgen, wenn der Auftraggeber nicht innerhalb von 48 Stunden nach
der Bestätigung des Eingangs der Vorinformation über die Veröffentli-
chung unterrichtet wurde;48
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c) darf nur die Angaben enthalten, welche an das Amt für amtliche Ver-
öffentlichungen der Europäischen Union weitergeleitet oder in einem
Beschafferprofil veröffentlicht wurden, und muss auf den Tag der Über-
mittlung an das Amt für amtliche Veröffentlichungen der Europäischen
Union oder der Veröffentlichung in einem Beschafferprofil hinweisen.49

5) Die Bekanntmachungen werden im Einklang mit Anhang VIII der
Richtlinie 2014/24/EU erstellt, dem Amt für amtliche Veröffentlichungen
der Europäischen Union elektronisch übermittelt und veröffentlicht. Sie
werden spätestens fünf Tage nach ihrer Absendung veröffentlicht.50

6) Die Vorinformation wird während eines Zeitraums von zwölf
Monaten oder bis zum Eingang der Mitteilung nach Art. 42 mit dem Hin-
weis veröffentlicht, dass in dem Zeitraum von zwölf Monaten keine weitere
Auftragsvergabe geplant ist. Bei Aufträgen, die soziale und andere beson-
dere Dienstleistungen betreffen, bleibt die Vorinformation bis zum Ende
ihrer ursprünglichen Gültigkeitsdauer oder bis zum Eingang der Mitteilung
nach Art. 42 gültig, mit der Angabe, dass in diesem Zeitraum keine weiteren
Aufträge mehr vergeben werden.51

7) Die Bekanntmachung für die Einrichtung eines dynamischen Beschaf-
fungssystems wird für den Gültigkeitszeitraum dieses Systems veröffent-
licht.52

b) Bekanntmachung53

Art. 15

Grundsatz und Ausnahme54

1) Die beabsichtigte Vergabe öffentlicher Aufträge ist vorbehaltlich Abs.
2 und 3 sowie Art. 14 Abs. 5 mittels Bekanntmachung zu veröffentlichen.55

2) Oberhalb der Schwellenwerte kann in den Fällen nach Art. 24 Abs. 2
auf eine Bekanntmachung verzichtet werden.56

3) Unterhalb der Schwellenwerte kann in den Fällen, in denen das Ver-
handlungsverfahren unterhalb der Schwellenwerte zulässig ist und ausge-
wählt wird (Art. 25 Abs. 3), sowie bei Direktvergaben (Art. 26) auf eine
Bekanntmachung verzichtet werden.57

4) Die Auftraggeber können auch Bekanntmachungen über öffentliche
Aufträge veröffentlichen, die nicht der Veröffentlichungspflicht unterliegen,
wenn die Bekanntmachungen dem Amt für amtliche Veröffentlichungen
der Europäischen Union auf elektronischem Weg in dem in Anhang VIII
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der Richtlinie 2014/24/EU genannten Format und nach den dort vorgese-
henen Verfahren übermittelt werden.58

Art. 16

Inhalt59

1) Oberhalb der Schwellenwerte richtet sich der Inhalt der Bekanntma-
chung:60

a) bei Vergaben von Bau-, Liefer- und Dienstleistungsaufträgen nach
Anhang V Teil C und G der Richtlinie 2014/24/EU;

b) bei Wettbewerben nach Anhang V Teil E der Richtlinie 2014/24/EU;
c) bei Vergaben von Aufträgen über soziale und andere besondere Dienst-

leistungen nach Anhang V Teil H der Richtlinie 2014/24/EU.

2) Bei Vergaben unterhalb der Schwellenwerte hat die Bekanntmachung
folgenden Inhalt aufzuweisen:
a) die Bezeichnung des Auftraggebers;
b) die Anschrift des Auftraggebers;
c) den Gegenstand des öffentlichen Auftrages;
d) die Bezeichnung der Stelle, bei der Offerten eingegeben werden können;
e) die Eingabefrist;
f) die Bezeichnung der Verfahrensart;
g) die Bezeichnung der Stelle, bei der die Ausschreibungsunterlagen einge-

sehen oder bezogen werden können.61

Art. 17

Veröffentlichung und Übermittlung62

1) Die Bekanntmachung der Vergabe öffentlicher Aufträge oberhalb
sowie unterhalb der Schwellenwerte ist in den liechtensteinischen amtlichen
Publikationsorganen in deutscher Sprache zu veröffentlichen.63

2) Der Auftraggeber hat die Bekanntmachung oberhalb der Schwellen-
werte zum Zwecke ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen
Union und in der Datenbank TED direkt an das Amt für amtliche Ver-
öffentlichungen der Europäischen Union zu übermitteln. Er kann diese
Bekanntmachung zehn Tage vor ihrer Veröffentlichung der Regierungs-
kanzlei zur Überprüfung zustellen. Der Absender muss den Tag der Absen-
dung nachweisen können. Als Nachweis der Veröffentlichung gilt eine vom
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Amt für amtliche Veröffentlichungen der Europäischen Union ausgestellte
Bestätigung der Veröffentlichung, in welcher das Datum dieser Veröffentli-
chung angegeben ist.64

3) Die Übermittlung der Bekanntmachung an das Amt für amtliche Ver-
öffentlichungen der Europäischen Union hat binnen kürzester Zeit und auf
elektronischem Weg unter Beachtung der Angaben in Anhang VIII Ziff. 3
der Richtlinie 2014/24/EU zu Muster und Verfahren bei der Übermittlung
zu erfolgen. Die Bekanntmachungen werden gemäss den technischen Merk-
malen für die Veröffentlichung in Anhang VIII Ziff. 1 der Richtlinie 2014/
24/EU veröffentlicht.65

4) Die Bekanntmachung öffentlicher Aufträge oberhalb der Schwellen-
werte in den liechtensteinischen amtlichen Publikationsorganen:66

a) erfolgt nicht vor der Veröffentlichung durch das Amt für amtliche Ver-
öffentlichungen der Europäischen Union. Die Veröffentlichung in den
liechtensteinischen amtlichen Publikationsorganen darf jedoch erfolgen,
wenn der Auftraggeber nicht innerhalb von 48 Stunden nach der Bestä-
tigung des Eingangs der Bekanntmachung über die Veröffentlichung
unterrichtet wurde;

b) darf nur die Angaben enthalten, welche an das Amt für amtliche Ver-
öffentlichungen der Europäischen Union weitergeleitet oder in einem
Beschafferprofil veröffentlicht wurden, und muss auf den Tag der Über-
mittlung an das Amt für amtliche Veröffentlichungen der Europäischen
Union oder der Veröffentlichung in einem Beschafferprofil hinweisen.

5) Die Bekanntmachungen werden im Einklang mit Anhang VIII der
Richtlinie 2014/24/EU erstellt, dem Amt für amtliche Veröffentlichungen
der Europäischen Union elektronisch übermittelt und veröffentlicht. Sie
werden spätestens fünf Tage nach ihrer Absendung veröffentlicht.67

6) Bekanntmachungen, die nach dem Muster und unter Beachtung der
Verfahren bei der Übermittlung nach Anhang VIII Ziff. 3 der Richtlinie
2004/18/EG auf elektronischem Weg erstellt und übermittelt werden,
werden spätestens fünf Tage nach ihrer Absendung veröffentlicht. Bekannt-
machungen, die nicht nach dem Muster und unter Beachtung der Verfahren
bei der Übermittlung nach Anhang VIII Ziff. 3 der Richtlinie 2004/18/EG
auf elektronischem Weg übermittelt werden, werden spätestens zwölf Tage
nach ihrer Absendung veröffentlicht.68
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Art. 1869

Freiwillige Bekanntmachung im Amtsblatt der Europäischen Union

Die freiwillige Bekanntmachung im Amtsblatt der Europäischen Union
nach Art. 60a Bst. a Ziff. 2 des Gesetzes hat folgenden Inhalt aufzuweisen:
a) Name und Kontaktdaten des Auftraggebers;
b) Gegenstand des öffentlichen Auftrages;
c) Begründung der Entscheidung des Auftraggebers, den Auftrag ohne vor-

gängige Bekanntmachung zu vergeben;
d) Name des erfolgreichen Offertstellers;
e) gegebenenfalls jede andere vom Auftraggeber für sinnvoll erachtete

Angabe.

c) Ausschreibungsunterlagen70

Art. 19

Inhalt71

1) Die Ausschreibungsunterlagen enthalten die Allgemeinen und Beson-
deren Auftragsbestimmungen.72

2) Allgemeine Auftragsbestimmungen beinhalten insbesondere:73

a) Angaben über den Gegenstand des öffentlichen Auftrages, einschliesslich
aller Optionen und etwaigen Verlängerungen;74

b) Angaben, ob Variantenofferten zugelassen sind und, wenn sie zugelassen
sind, die Mindestanforderungen, die Variantenofferten erfüllen müssen
sowie die Art und Weise, wie sie eingereicht werden können, insbe-
sondere ob Varianten nur eingereicht werden dürfen, wenn auch eine
Offerte, die keine Variante ist, eingereicht wurde;75

c) die Bildung von Losen;76

d) die Bedingungen für die Bildung von Arbeitsgemeinschaften;77

e) die Bedingungen für den Beizug von Subunternehmern. Bedingungen
können Angaben über die Namen und die Qualifikationen der Subun-
ternehmer sowie die Modalitäten der Zahlungsregelung sein;78

f) die Nachweise der Eignung bzw. die Mindestanforderungen an die Leis-
tungsfähigkeit, die mit dem Auftragsgegenstand zusammenhängen und
ihm angemessen sein müssen;79
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g) die Bezeichnung der Stelle, die über die zwingenden Auftragsbestim-
mungen Auskunft erteilt;80

h) die Berücksichtigung von Bemerkungen, Vorbehalten, Ergänzungen und
dergleichen in Offerten;81

i) die Sprache, in der die Offerte abzufassen ist;82

k) gegebenenfalls Ort und Zeitpunkt der Offertöffnung sowie die Bezeich-
nung der Personen, die an der Offertöffnung teilnehmen können;83

l) die Zuschlagskriterien und deren Gewichtung, es sei denn, der Zuschlag
erfolgt allein auf der Grundlage des Preises;84

m) die Form der Übermittlung der Offerten;85

n) die Folgen der Nichterfüllung der Auftragsbestimmungen;86

o) die Bezeichnung der Höhe der Konventionalstrafe in Fällen nach Art. 31
Abs. 3 des Gesetzes.87

p) Angaben über zusätzliche Bedingungen für die Auftragsausführung, wie
wirtschaftliche, innovationsbezogene, umweltbezogene, soziale oder
beschäftigungspolitische Belange, sofern sie mit dem Auftragsgegen-
stand in Verbindung stehen.88

2a) Ein Auftraggeber, der die Auskünfte nach Abs. 2 Bst. g erteilt, ver-
langt von den Bewerbern und Offertstellern die Angabe, dass sie bei der
Ausarbeitung ihrer Bewerbung oder Offerte den Verpflichtungen aus den
am Ort der Leistungserbringung geltenden Vorschriften über Arbeitsschutz
und Arbeitsbedingungen Rechnung getragen haben. Art. 39 des Gesetzes
bleibt vorbehalten.89

3) Die Besonderen Auftragsbestimmungen enthalten die Einzelheiten
über die Ausführung des öffentlichen Auftrages. Dies sind insbesondere:
a) Angaben über den voraussichtlichen Zeitpunkt und die voraussichtliche

Dauer;

b) eine detaillierte Leistungsbeschreibung;90

c) Verweise auf technische Spezifikationen.91

4) Ausschreibungsunterlagen sind in deutscher Sprache abzufassen.92

5) Die Ausschreibungsunterlagen enthalten bei einer elektronischen
Auktion insbesondere:93

a) die Komponenten, deren Werte Gegenstand der elektronischen Auktion
sein werden, sofern diese Komponenten in Ziffern oder in Prozentan-
gaben quantifizierbar sind;
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b) gegebenenfalls die sich aus den Spezifikationen des Auftragsgegenstandes
ergebenden Obergrenzen der Auftragswerte;

c) die Informationen, die die Offertsteller im Verlaufe der elektronischen
Auktion erhalten sowie gegebenenfalls den Zeitpunkt, an dem sie die
Informationen erhalten;

d) die relevanten Angaben zum Ablauf der elektronischen Auktion;
e) die Bedingungen, unter denen die Offertsteller Offerten tätigen können,

und gegebenenfalls die Mindestabstände, die bei diesen Offerten einzu-
halten sind;

f) die relevanten Angaben zur verwendeten elektronischen Vorrichtung und
zu den technischen Modalitäten und Merkmalen der Anschlussverbin-
dung.

Art. 19a

Übermittlung der Ausschreibungsunterlagen94

1) Unterhalb der Schwellenwerte bestimmt der Auftraggeber die Art der
Zustellung der Ausschreibungsunterlagen.95

2) Oberhalb der Schwellenwerte sind die Ausschreibungsunterlagen ab
dem Tag der Veröffentlichung der Bekanntmachung oder der Aufforderung
zur Offertstellung unentgeltlich, uneingeschränkt und vollständig direkt
mittels elektronischer Mittel zugänglich zu machen. In der Bekanntma-
chung oder der Aufforderung zur Offertstellung ist die Internet-Adresse
anzugeben, unter der diese Unterlagen abrufbar sind.96

3) Ist ein unentgeltlicher, uneingeschränkter und vollständig direkter
Zugang zu den Ausschreibungsunterlagen nach Abs. 2 aus einem der in Art.
29a Abs. 2 genannten Gründen nicht möglich, kann der Auftraggeber in der
Bekanntmachung oder der Aufforderung zur Offertstellung angeben, dass
die Ausschreibungsunterlagen nicht elektronisch, sondern durch andere
Mittel übermittelt werden. Dasselbe gilt, wenn die Ausschreibungsunter-
lagen aufgrund der Vertraulichkeit der Informationen nicht unentgeltlich,
uneingeschränkt und vollständig direkt mittels elektronischer Mittel
zugänglich gemacht werden können.97
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Art. 2098

Aufforderung zur Offertstellung bei Vergaben oberhalb der Schwellen-
werte

1) Beim nicht offenen Verfahren, Verhandlungsverfahren mit vorgän-
giger Bekanntmachung, wettbewerblichen Dialog und bei der Innovations-
partnerschaft fordert der Auftraggeber die ausgewählten Bewerber gleich-
zeitig schriftlich auf, ihre Offerte einzureichen, zu verhandeln oder am
Dialog teilzunehmen. Die Aufforderung enthält einen Verweis auf die elek-
tronische Adresse, über die die Ausschreibungsunterlagen direkt elektro-
nisch zur Verfügung gestellt werden. Der Aufforderung sind die Ausschrei-
bungsunterlagen bzw. die Leistungsbeschreibung beizufügen, wenn ein
unentgeltlicher, uneingeschränkter und vollständiger direkter Zugang zu
diesen Unterlagen nach Art. 19a Abs. 3 nicht möglich ist und die Ausschrei-
bungsunterlagen bzw. die Leistungsbeschreibung nicht bereits auf andere
Art und Weise zur Verfügung gestellt wurden. Die Aufforderung hat dar-
über hinaus mindestens folgende Angaben zu enthalten:99

a) die Frist für den Eingang der Offerten sowie die Bekanntgabe der Abga-
bestelle und der zulässigen Sprache(n);

b) Aufgehoben100

c) den Hinweis auf die Veröffentlichung der Bekanntmachung;
d) die Bezeichnung allfälliger der Offerte beizufügenden Unterlagen sowie

die zur Überprüfung der Offerten notwendigen Angaben bezüglich Eig-
nung und Leistungsfähigkeit, wobei keine anderen als die in Art. 35 bis
37 genannten Anforderungen gestellt werden dürfen;

e) die Gewichtung der Kriterien für die Auftragsvergabe oder gegebenen-
falls die absteigende Reihenfolge der Bedeutung dieser Kriterien, soweit
sie nicht in der Bekanntmachung oder den Ausschreibungsunterlagen
bzw. in der Leistungsbeschreibung enthalten sind;101

f) beim wettbewerblichen Dialog den Termin und Ort des Beginns der Kon-
sultationsphase sowie die zulässige(n) Sprache(n).102

2) Die in Abs. 1 Bst. a genannten Angaben sind beim wettbewerblichen
Dialog oder bei der Innovationspartnerschaft nicht in der Aufforderung zur
Teilnahme am Dialog bzw. an den Verhandlungen, sondern in der Auffor-
derung zur Offertstellung anzuführen.103

3) Wenn der Auftraggeber eine Vorinformation nach Art. 14 Abs. 5 ver-
öffentlicht hat, fordert er später alle Bewerber auf, ihr Interesse auf der
Grundlage von genauen Angaben über den Auftrag zu bestätigen, bevor mit
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der Auswahl der Bewerber begonnen wird. Die Aufforderung enthält die in
Anhang IX Ziff. 2 der Richtlinie 2014/24/EU genannten Angaben.104

2. Technische Spezifikationen2. Technische Spezifikationen105105

Art. 21

Verweise auf andere als auf europäische technische Spezifikationen bei
Vergaben oberhalb der Schwellenwerte

1) Auf europäische technische Spezifikationen bei Vergaben oberhalb
der Schwellenwerte muss nicht verwiesen werden, wenn:
a) die europäischen technischen Spezifikationen keine Bestimmung zur

Feststellung der Übereinstimmung enthalten oder es keine technische
Möglichkeit gibt, die Übereinstimmung eines Erzeugnisses mit den
europäischen Spezifikationen in zufriedenstellender Weise festzustellen;

b) die Anwendung der europäischen technischen Spezifikationen den Auf-
traggeber entweder zur Verwendung von Erzeugnissen oder Materialien
zwingen würde, deren Einsatz mit bereits in Betrieb genommenen Ein-
richtungen oder Geräten nicht vereinbar ist oder wenn sie unverhält-
nismässig hohe Kosten oder unverhältnismässige technische Schwierig-
keiten verursacht. Dies gilt nur im Rahmen einer klar bezeichneten und
festgelegten Strategie, die auf die Verpflichtung zur Übernahme euro-
päischer technischer Spezifikationen innerhalb einer bestimmten Frist
abzielt;

c) der Gegenstand des öffentlichen Auftrages von innovativer Art ist und
die Anwendung der europäischen technischen Spezifikationen aus
diesem Grund nicht angemessen wäre.

d) Aufgehoben106

2) Mangelt es bei Vergaben oberhalb der Schwellenerte an europäischen
technischen Spezifikationen:
a) werden die technischen Spezifikationen unter Bezugnahme auf die liech-

tensteinischen technischen Spezifikationen festgelegt, die den Anforde-
rungen der in Anhang II EWRA aufgeführten EWR-Rechtsvorschriften
entsprechen;

b) können die technischen Spezifikationen unter Bezugnahme auf die liech-
tensteinischen technischen Spezifikationen betreffend die Planung,
Berechnung und Verwirklichung von Bauvorhaben und den Einsatz von
Erzeugnissen festgelegt werden;
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c) können die technischen Spezifikationen unter Bezugnahme auf andere
Dokumente festgelegt werden, wobei folgende Rangfolge einzuhalten
ist:
1. die liechtensteinischen Normen, mit denen vom Auftraggeber akzep-

tierte internationale Normen umgesetzt werden;
2. sonstige liechtensteinische Normen und technische Zulassungen;

3. alle weiteren Normen.107

3) Unter liechtensteinischen Normen und technischen Spezifikationen
werden auch in Liechtenstein zur Anwendung gelangende Normen und
technische Spezifikationen verstanden.

3. Verfahrensarten und -methoden3. Verfahrensarten und -methoden108108

Art. 22

Qualitätssicherung der Verfahren

1) Der Auftraggeber gewährleistet, dass sorgfältig vorbereitete, fachlich,
rechtlich wie finanziell geklärte öffentliche Aufträge zur Bekanntmachung
gelangen und ordnungsgemäss durchgeführt werden. Für die sachgerechte
Vorbereitung von Bekanntmachungen oder Vergaben unterhalb wie ober-
halb der Schwellenwerte beauftragt der Auftraggeber qualifizierte und im
jeweiligen Fachgebiet erfahrene Fachkräfte.

2) Aufgehoben109

3) Zur Vorbereitung und Durchführung von Planungswettbewerben
oder eingeladenen Wettbewerben des Landes Liechtenstein werden die
betroffenen Berufsverbände und Wirtschaftsvereinigungen beigezogen.110

4) Andere Auftraggeber als das Land Liechtenstein ziehen nach Mög-
lichkeit ebenfalls Berufsverbände bei.

Art. 22a111

Rahmenvereinbarung

1) Eine Rahmenvereinbarung kann mit einem oder mehreren Unter-
nehmen abgeschlossen werden.112

2) Die Vergabe der auf einer Rahmenvereinbarung beruhenden Einzel-
aufträge ist nur zwischen jenen Auftraggebern, die in der Aufforderung zur
Offertstellung eindeutig bezeichnet worden sind, und jenen Unternehmen,
die zum Zeitpunkt des Abschlusses Vertragspartei der Rahmenvereinba-
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rung waren, anzuwenden. Dabei darf keine grundlegende Änderung an den
Bedingungen dieser Rahmenvereinbarung vorgenommen werden.113

3) Wird eine Rahmenvereinbarung mit einem einzigen Unternehmen
geschlossen, so werden die auf dieser Rahmenvereinbarung beruhenden
Aufträge entsprechend den Bedingungen der Rahmenvereinbarung ver-
geben. Vor der Vergabe der Einzelaufträge kann der Auftraggeber das an
der Rahmenvereinbarung beteiligte Unternehmen schriftlich konsultieren
und dabei auffordern, seine Offerte erforderlichenfalls zu vervollständigen.

4) Aufgehoben114

5) Die Vergabe von Einzelaufträgen, die auf einer mit mehr als einem
Unternehmen geschlossenen Rahmenvereinbarung beruhen, erfolgt:115

a) nach den Bedingungen der Rahmenvereinbarung ohne Aufforderung zur
Offertstellung, wenn in der Rahmenvereinbarung alle Bedingungen für
die Erbringung der Bau-, Liefer- oder Dienstleistung sowie die objek-
tiven Bedingungen für die Auswahl der Unternehmen festgelegt sind, die
sie als Partei der Rahmenvereinbarung ausführen werden; die objektiven
Bedingungen müssen in den Ausschreibungsunterlagen für die Rahmen-
vereinbarung genannt werden;

b) nach den Bedingungen der Rahmenvereinbarung für die Erbringung oder
Bereitstellung der betreffenden Bau-, Liefer- oder Dienstleistung, teil-
weise ohne Aufforderung zur Offertstellung nach Bst. a und teilweise
mit Aufforderung zur Offertstellung nach Bst. c, wenn diese Möglich-
keit in den Ausschreibungsunterlagen festgelegt ist. Die Entscheidung,
ob die Vergabe nach einer Aufforderung zur Offertstellung oder direkt
nach den Bedingungen der Rahmenvereinbarung erfolgen soll, wird
nach objektiven Kriterien getroffen. In den Ausschreibungsunterlagen
sind diese objektiven Kriterien und die Bedingungen für die Aufforde-
rung zur Offertstellung festgelegt. Diese Bestimmungen gelten auch für
die Vergabe eines Loses aufgrund einer Rahmenvereinbarung, für das
alle Bedingungen festgelegt sind;

c) sofern nicht alle Bedingungen der Rahmenvereinbarung festgelegt sind,
nach Aufforderung der Unternehmen zur Offertstellung, die Parteien
der Rahmenvereinbarung sind.

6) Im Fall von Abs. 5 Bst. b und c ist folgendes Verfahren einzuhalten:116

a) Vor der Vergabe jedes Einzelauftrags konsultieren die Auftraggeber
schriftlich die Unternehmen, die in der Lage sind, den Einzelauftrag aus-
zuführen.
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b) Die Auftraggeber setzen eine angemessene Frist für die Abgabe der
Offerten für jeden Einzelauftrag; dabei berücksichtigen sie insbesondere
die Komplexität des Auftragsgegenstands und die für die Übermittlung
der Offerten erforderliche Zeit.

c) Die Offerten sind schriftlich einzureichen; ihr Inhalt ist bis zum Ablauf
der Einreichungsfrist geheim zu halten.

d) Die Auftraggeber vergeben die einzelnen Aufträge an das Unternehmen,
das auf der Grundlage der in den Ausschreibungsunterlagen der Rah-
menvereinbarung aufgestellten Zuschlagskriterien die wirtschaftlich
günstigste Offerte vorgelegt hat.117

7) Die Laufzeit einer Rahmenvereinbarung, die Auftraggeber
abschliessen, darf vier Jahre nicht überschreiten, es sei denn, der Auftrags-
gegenstand oder andere besondere Umstände rechtfertigen eine Ausnahme.

Verhandlungsverfahren118

Art. 23119

a) Allgemeines

Bei der Beurteilung, in welcher Gemeinde ein Bewerber oder Offert-
steller seinen Sitz hat, ist auf den Hauptsitz gemäss Handelsregistereintrag
abzustellen.

Art. 24

b) Oberhalb der Schwellenwerte

1) Ausserordentliche Umstände im Sinne von Art. 22 Abs. 3 des
Gesetzes, in welchen das Verhandlungsverfahren oberhalb der Schwellen-
werte zulässig ist, sind in Abs. 2 und 3 aufgeführt.

2) Das Verhandlungsverfahren ohne vorgängige Bekanntmachung darf
in folgenden Fällen zur Anwendung gelangen:120

a) wenn nach Durchführung eines offenen oder nicht offenen Verfahrens
keine oder keine geeigneten Offerten oder keine Bewerbungen abge-
geben worden sind und die ursprünglichen Auftragsbestimmungen nicht
grundlegend geändert wurden. Der EFTA-Überwachungsbehörde ist
ein Bericht vorzulegen, wenn sie dies wünscht. Eine Offerte ist unge-
eignet, wenn sie irrelevant für den Auftrag ist und ohne wesentliche
Abänderung den in den Ausschreibungsunterlagen genannten Bedürf-
nissen und Anforderungen des Auftraggebers offensichtlich nicht ent-

ÖAWV 172.051.1

Fassung: 21.03.2026 21



sprechen kann. Eine Bewerbung ist ungeeignet, wenn der Bewerber aus-
geschlossen wird oder werden kann oder wenn er die Eignungskriterien
nicht erfüllt;121

b) wenn die Bau-, Liefer- oder Dienstleistung aus einem der folgenden
Gründe nur von einem bestimmten Bewerber oder Offertsteller erbracht
oder bereitgestellt werden kann:122

1. Erschaffung oder Erwerb eines einzigartigen Kunstwerks oder einer
einzigartigen künstlerischen Leistung als Ziel der Auftragsvergabe;

2. nicht vorhandener Wettbewerb aus technischen Gründen;
3. Schutz von Ausschliesslichkeitsrechten, einschliesslich der Rechte des

geistigen Eigentums.

Die Ausnahmen nach Ziff. 1 und 2 gelten nur dann, wenn es keine ver-
nünftige Alternative oder Ersatzlösung gibt und der mangelnde Wettbe-
werb nicht das Ergebnis einer künstlichen Einschränkung der Auftrags-
vergabeparameter ist;

c) wenn äusserst dringliche, zwingende Gründe im Zusammenhang mit
Ereignissen, die der Auftraggeber nicht voraussehen konnte, es nicht
zulassen, die für das offene, das nicht offene oder das Verhandlungs-
verfahren vorgeschriebenen Fristen einzuhalten. Dabei dürfen die
Umstände für die Begründung der äussersten Dringlichkeit nicht dem
Auftraggeber zuzuschreiben sein (Dringlichkeitsfälle);123

d) bei neuen Bau- oder Dienstleistungen, die in der Wiederholung gleichar-
tiger Bau- oder Dienstleistungen bestehen, die durch den gleichen Auf-
traggeber an den Auftragnehmer vergeben werden, der den ursprüngli-
chen Auftrag erhalten hat, sofern sie einem Grundprojekt entsprechen
und dieses Projekt Gegenstand des ursprünglichen Auftrags war, der
nach einem offenen oder nicht offenen Verfahren, Verhandlungsver-
fahren, wettbewerblichen Dialog oder im Rahmen einer Innovations-
partnerschaft vergeben wurde. Im Grundprojekt sind der Umfang mög-
licher zusätzlicher Bau- oder Dienstleistungen sowie die Bedingungen,
unter denen sie vergeben werden, anzugeben. Die Möglichkeit der
Anwendung dieses Verfahrens wird bereits bei der Ausschreibung für
das erste Vorhaben angegeben; der für die Fortführung der Bau- oder
Dienstleistungen in Aussicht genommene Gesamtauftragswert wird
vom Auftraggeber bei der Berechnung des Schwellenwertes berücksich-
tigt. Dieses Verfahren darf jedoch nur binnen drei Jahren nach Abschluss
des ursprünglichen Auftrags angewandt werden;124

e) Aufgehoben125
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f) im Falle von Lieferaufträgen, wenn es sich um Erzeugnisse handelt, die
nur zum Zweck von Forschungen, Versuchen, Untersuchungen oder
Entwicklungen hergestellt werden, wobei unter diese Bestimmung nicht
eine Serienfertigung zum Nachweis der Marktfähigkeit des Produkts
oder zur Deckung der Forschungs- und Entwicklungskosten fällt;

g) bei zusätzlichen Lieferungen des ursprünglichen Unternehmers, die ent-
weder zur teilweisen Erneuerung von Lieferungen oder Einrichtungen
oder zur Erweiterung von bestehenden Lieferungen oder Einrichtungen
bestimmt sind, wenn ein Wechsel des Unternehmers dazu führen würde,
dass der Auftraggeber Lieferungen mit unterschiedlichen technischen
Merkmalen kaufen müsste und dies eine technische Unvereinbarkeit
oder unverhältnismässige technische Schwierigkeiten bei Gebrauch und
Wartung mit sich bringen würde; die Laufzeit dieser Aufträge sowie der
Daueraufträge darf in der Regel drei Jahre nicht überschreiten;126

h) im Falle von öffentlichen Dienstleistungsaufträgen, wenn im Anschluss
an einen Wettbewerb der öffentliche Auftrag gemäss den Wettbewerbs-
bestimmungen an den Gewinner oder an einen der Gewinner des Wett-
bewerbs vergeben werden muss. Im letzteren Fall müssen alle Gewinner
des Wettbewerbs zur Teilnahme an den Verhandlungen aufgefordert
werden. In der Wettbewerbsbekanntmachung ist darauf hinzuweisen;127

i) wenn es sich um die Lieferung von Waren handelt, die an Börsen notiert
und gekauft werden;128

k) wenn Lieferungen oder Dienstleistungen zu besonders günstigen Bedin-
gungen entweder bei einem Lieferanten, der seine gewerbliche Tätigkeit
endgültig einstellt, oder bei Insolvenzverwaltern im Rahmen eines Insol-
venzverfahrens oder eines gleichartigen Verfahrens erworben werden.129

3) Das Verhandlungsverfahren mit vorgängiger Bekanntmachung darf in
folgenden Fällen zur Anwendung gelangen:130

a) wenn nach Durchführung eines offenen oder nicht offenen Verfahrens
keine ordnungsgemässen Offerten oder nur Offerten abgegeben
wurden, die nach den liechtensteinischen Bedingungen unannehmbar
sind. Die Auftraggeber brauchen keine Bekanntmachung zu veröffent-
lichen, wenn sie in das betreffende Verhandlungsverfahren alle Offert-
steller einbeziehen, die die Eignungskriterien erfüllen und im Verlaufe
des vorangegangenen offenen oder nicht offenen Verfahrens den for-
malen Anforderungen des Vergabeverfahrens genügend Offerten ein-
gereicht haben. Nicht ordnungsgemässe Offerten sind insbesondere
Offerten, die nicht den Ausschreibungsunterlagen entsprechen, nicht
fristgerecht eingegangen sind, die nachweislich auf kollusiven Abspra-

ÖAWV 172.051.1

Fassung: 21.03.2026 23



chen oder Korruption beruhen oder nach Einschätzung des Auftrag-
gebers ungewöhnlich niedrig sind. Als unannehmbare Offerten werden
insbesondere Offerten von Offertstellern angesehen, die nicht über die
erforderliche Qualifikation verfügen, und Offerten, deren Preis das vor
Einleitung des Vergabeverfahrens festgelegte und schriftlich dokumen-
tierte Budget des Auftraggebers übersteigt;

b) in Bezug auf Bau-, Liefer- oder Dienstleistungsaufträge, bei denen eines
oder mehrere der folgenden Kriterien erfüllt ist:
1. die Bedürfnisse des Auftraggebers können nicht ohne die Anpassung

bereits verfügbarer Lösungen erfüllt werden;
2. die Aufträge umfassen konzeptionelle oder innovative Lösungen;
3. der Auftrag kann aufgrund konkreter Umstände, die mit der Art,

der Komplexität, dem rechtlichen oder finanziellen Rahmen oder den
damit einhergehenden Risiken zusammenhängen, nicht ohne vorhe-
rige Verhandlung vergeben werden; oder

4. die technischen Spezifikationen können vom Auftraggeber nicht mit
ausreichender Genauigkeit unter Verweis auf eine Norm, eine euro-
päische technische Bewertung, eine gemeinsame technische Spezifi-
kation oder technische Referenzen gemäss Anhang VII Ziff. 2 bis 5
der Richtlinie 2014/24/EU erstellt werden.

4) In den in Abs. 3 genannten Fällen verhandelt der Auftraggeber mit
den Offertstellern über die von diesen unterbreiteten Offerten, um sie ent-
sprechend den in der Bekanntmachung, den Ausschreibungsunterlagen und
etwaigen zusätzlichen Dokumenten angegebenen Anforderungen anzu-
passen und die wirtschaftlich günstigste Offerte zu ermitteln.131

Art. 25

c) Unterhalb der Schwellenwerte132

1) Unterhalb der Schwellenwerte kann das Verhandlungsverfahren
gewählt werden in Fällen nach Art. 24 Abs. 2 und 3. Es hat keine vorgängige
Bekanntmachung zu erfolgen.133

2) Bei Vorliegen besonderer Umstände kann auch in weiteren Fällen als
denjenigen nach Abs. 1 das Verhandlungsverfahren gewählt werden. Der
Auftraggeber hat der Regierung die Gründe hierfür vorgängig der Durch-
führung des Verfahrens bekannt zu geben und deren Genehmigung einzu-
holen, sofern der Auftragswert bei Bau-, Liefer- und Dienstleistungsauf-
trägen 132 849 Franken übersteigt.134
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3) Bei Bau-, Liefer- und Dienstleistungsaufträgen mit einem Auftrags-
wert von weniger als 132 849 Franken kann das Verhandlungsverfahren
gewählt werden, ohne dass ein Fall nach Art. 24 Abs. 2 und 3 vorzuliegen
hat. Es hat keine vorgängige Bekanntmachung zu erfolgen.135

Art. 25a

Mitteilung bei nicht offenen Verfahren, Verhandlungsverfahren, dem
wettbewerblichen Dialog und der Innovationspartnerschaft136

1) Bei nicht offenen Verfahren, Verhandlungsverfahren mit vorgängiger
Bekanntmachung, dem wettbewerblichen Dialog und der Innovationspart-
nerschaft erstellt der Auftraggeber über die Auswahl der Bewerber eine
Mitteilung mit folgenden Angaben:137

a) den Namen und die Anschrift des Auftraggebers;138

b) den Gegenstand und Wert des Auftrages;139

c) die Namen der berücksichtigten Bewerber und die Gründe für ihre Aus-
wahl;140

d) die Namen der abgelehnten Bewerber und die Gründe für ihre Ableh-
nung;141

e) die Verfahrensart und, falls das Verhandlungsverfahren oder der wettbe-
werbliche Dialog gewählt wurde, die Umstände für deren Wahl;142

f) das Verfahren für die Zustellung einer Verfügung;143

g) gegebenenfalls die Gründe für den Verzicht auf die Vergabe des Auf-
trages.144

h) Angaben zu aufgedeckten Interessenkonflikten und getroffenen Abhilfe-
massnahmen.145

2) Innerhalb von 15 Tagen nach Auswahl der Bewerber übermittelt der
Auftraggeber allen Bewerbern die Mitteilung nach Abs. 1.146

3) Auf Antrag eines nicht berücksichtigten Bewerbers stellt der Auf-
traggeber diesem eine Verfügung über die Auswahl der Bewerber sowie
die Gründe für die Nichtberücksichtigung zu. Die Frist für die Zustellung
der Verfügung durch den Auftraggeber beträgt 15 Tage ab Eingang des
Antrages.147

4) Bei Vergaben oberhalb der Schwellenwerte übermittelt der Auftrag-
geber der EFTA-Überwachungsbehörde auf Antrag die Mitteilung nach
Abs. 1.148
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5) Der Auftraggeber kann beschliessen, bestimmte in Abs. 1 genannte
Angaben nicht zu veröffentlichen, wenn ihre Offenlegung den Vollzug
des Gesetzes und dieser Verordnung behindern, dem öffentlichen Interesse
zuwiderlaufen, die legitimen geschäftlichen Interessen öffentlicher oder pri-
vater Unternehmen schädigen oder den lauteren Wettbewerb zwischen
ihnen beeinträchtigen würde.149

Art. 25b150

Mitteilung über den Abschluss einer Rahmenvereinbarung oder die Ein-
richtung eines dynamischen Beschaffungssystems

1) Der Auftraggeber teilt den Bewerbern und Offertstellern unverzüg-
lich seine Entscheidung über den Abschluss einer Rahmenvereinbarung
oder die Zulassung zur Teilnahme an einem dynamischen Beschaffungs-
system mit. Art. 25a gilt sinngemäss.

2) Angaben über den Abschluss einer Rahmenvereinbarung oder die
Zulassung zu einem dynamischen Beschaffungssystem müssen nicht ver-
öffentlicht werden, wenn ihre Offenlegung den Vollzug des Gesetzes und
dieser Verordnung behindern, dem öffentlichen Interesse zuwiderlaufen,
die legitimen geschäftlichen Interessen öffentlicher oder privater Unter-
nehmen schädigen oder den lauteren Wettbewerb zwischen ihnen beein-
trächtigen würde.

Art. 25c151

Wettbewerblicher Dialog

1) Der Auftraggeber fordert beim wettbewerblichen Dialog die nach
Massgabe von Eignungskriterien ausgewählten Bewerber gleichzeitig
schriftlich auf, am Dialog teilzunehmen. Er kann die Zahl an Bewerbern, die
er zum wettbewerblichen Dialog einladen wird, begrenzen, sofern geeignete
Bewerber in ausreichender Zahl zur Verfügung stehen.

2) Liegt die Zahl an Bewerbern, die die Eignungskriterien und Mindest-
anforderungen erfüllen, unter der vorgesehenen Mindestzahl, kann der Auf-
traggeber das Verfahren fortführen, indem er die Bewerber einlädt, die über
die geforderte Leistungsfähigkeit verfügen. Andere Unternehmen, die sich
nicht um die Teilnahme beworben haben, oder Bewerber, die nicht über die
geforderte Leistungsfähigkeit verfügen, dürfen nicht zum selben Verfahren
zugelassen werden.
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3) Der Auftraggeber eröffnet mit den ausgewählten Bewerbern einen
Dialog, um zu ermitteln und festzulegen, wie seine Bedürfnisse am Besten
erfüllt werden können. Dabei kann er mit den ausgewählten Bewerbern alle
Aspekte des Auftrags erörtern.

4) Der Auftraggeber kann vorsehen, dass der wettbewerbliche Dialog in
verschiedenen aufeinander folgenden Phasen abgewickelt wird, um so die
Zahl der Offerten, über die verhandelt wird, anhand der in der Bekanntma-
chung oder in der Leistungsbeschreibung angegebenen Zuschlagskriterien
zu verringern. In der Bekanntmachung oder in der Leistungsbeschreibung
ist anzugeben, ob diese Möglichkeit in Anspruch genommen wird. In der
Schlussphase müssen noch so viele Offerten vorliegen, dass ein echter Wett-
bewerb gewährleistet ist, sofern eine ausreichende Anzahl von geeigneten
Bewerbern vorliegt.152

5) Der Auftraggeber setzt den Dialog fort, bis er die Lösung bzw. die
Lösungen ermitteln kann, mit denen seine Bedürfnisse erfüllt werden
können.153

6) Der Auftraggeber erklärt den Dialog für abgeschlossen und fordert
gleichzeitig die Bewerber auf, auf der Grundlage der eingereichten und in
der Dialogphase näher ausgeführten Lösungen ihre endgültigen Offerten
einzureichen. Diese Offerten müssen alle zur Ausführung des Projekts
erforderlichen Einzelheiten enthalten. Auf Verlangen des Auftraggebers
können Klarstellungen, Präzisierungen und Ergänzungen gemacht werden,
jedoch dürfen diese keine grundlegende Änderung der Offerte oder des
öffentlichen Auftrags, einschliesslich der in der Bekanntmachung oder in
der Leistungsbeschreibung festgelegten Bedürfnisse und Anforderungen,
zur Folge haben, wenn Abweichungen davon den Wettbewerb verzerren
oder diskriminierend sind154.

7) Der Auftraggeber beurteilt die eingereichten Offerten anhand der
in der Bekanntmachung oder in der Leistungsbeschreibung festgelegten
Zuschlagskriterien und wählt die Offerte mit dem besten Preis-Leistungs-
verhältnis aus. Auf Verlangen des Auftraggebers können mit dem Offert-
steller Verhandlungen geführt werden, um die in der Offerte enthaltenen
finanziellen Zusagen oder andere Bedingungen zu bestätigen, indem die
Auftragsbedingungen abschliessend festgelegt werden, sofern dies nicht
dazu führt, dass wesentliche Bestandteile der Offerte oder des öffentlichen
Auftrags, einschliesslich der in der Bekanntmachung oder in der Leistungs-
beschreibung festgelegten Bedürfnisse und Anforderungen, grundlegend
geändert werden, und sofern dies nicht die Gefahr von Wettbewerbsverzer-
rungen oder Diskriminierungen mit sich bringt.155
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8) Der Auftraggeber kann Prämien oder Zahlungen an die Teilnehmer
des Dialogs vorsehen.

Art. 25d156

Innovationspartnerschaft

1) Der Auftraggeber fordert bei der Innovationspartnerschaft die nach
Massgabe von Eignungskriterien ausgewählten Bewerber gleichzeitig
schriftlich auf, am Verfahren teilzunehmen. Er kann die Zahl an Bewerbern,
die er zur Innovationspartnerschaft einladen wird, begrenzen, sofern geeig-
nete Bewerber in ausreichender Zahl zur Verfügung stehen. Unter den Ein-
geladenen muss ein wirksamer Wettbewerb gewährleistet sein.

2) Liegt die Zahl an Bewerbern, die die Eignungskriterien und Mindest-
anforderungen erfüllen, unter der vorgesehenen Mindestzahl, kann der Auf-
traggeber das Verfahren fortführen, indem er die Bewerber einlädt, die über
die geforderte Leistungsfähigkeit verfügen. Andere Unternehmen, die sich
nicht um die Teilnahme beworben haben, oder Bewerber, die nicht über die
geforderte Leistungsfähigkeit verfügen, dürfen nicht zum selben Verfahren
zugelassen werden.

3) Die Innovationspartnerschaft wird entsprechend dem Forschungs-
und Innovationsprozess in aufeinander folgende Phasen strukturiert und
kann die Fertigstellung der Bauleistung, die Herstellung der Produkte oder
die Erbringung der Dienstleistung umfassen. Die Innovationspartnerschaft
legt die von den Partnern zu erreichenden Zwischenziele sowie die Zahlung
der Vergütung in angemessen Tranchen fest. Auf der Grundlage dieser Ziele
kann der Auftraggeber am Ende jeder Phase darüber entscheiden, ob er
die Innovationspartnerschaft beendet oder die Zahl der Partner durch die
Kündigung einzelner Verträge reduziert, sofern er in den Ausschreibungs-
unterlagen darauf hingewiesen hat und unter welchen Umständen davon
Gebrauch gemacht werden kann.

4) Der Auftraggeber kann vorsehen, dass die Innovationspartnerschaft
in verschiedenen aufeinander folgenden Phasen abgewickelt wird, um so die
Zahl der Offerten, über die verhandelt wird, anhand der in der Bekanntma-
chung, der Aufforderung zur Offertstellung oder in den Ausschreibungs-
unterlagen angegeben Zuschlagskriterien zu verringern. In der Bekanntma-
chung, der Aufforderung zur Offertstellung oder den Ausschreibungsun-
terlagen ist anzugeben, ob diese Möglichkeit in Anspruch genommen wird.

5) Bei der Auswahl der Bewerber wendet der Auftraggeber insbesondere
die Kriterien an, die die Fähigkeiten des Bewerbers auf dem Gebiet der For-
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schung und Entwicklung sowie der Ausarbeitung und Umsetzung inno-
vativer Lösungen betreffen. Es können nur Unternehmen, die vom Auf-
traggeber infolge seiner Bewertung der angeforderten Informationen eine
Aufforderung erhalten haben, Forschungs- und Innovationsprojekte einrei-
chen, die auf die Abdeckung der vom Auftraggeber genannten Bedürfnisse
abzielen, die von den bereits vorhandenen Lösungen nicht erfüllt werden
können.

6) Der Auftraggeber muss in den Ausschreibungsunterlagen die für die
Rechte des geistigen Eigentums geltenden Vorkehrungen treffen.

7) Der Auftraggeber stellt sicher, dass die Struktur der Partnerschaft, die
Dauer und der Wert der einzelnen Phasen den Innovationsgrad der vorge-
schlagenen Lösung und der Abfolge der Forschungs- und Innovationstä-
tigkeiten, die für die Entwicklung einer auf dem Markt noch nicht vorhan-
denen innovativen Lösung erforderlich sind, widerspiegeln. Der geschätzte
Wert der Bau-, Liefer- oder Dienstleistung darf in Bezug auf die für ihre
Entwicklung erforderlichen Investitionen nicht unverhältnismässig sein.

Art. 26157

Direktvergaben

Bau-, Liefer- und Dienstleistungsaufträge können bis zu einem Auf-
tragswert von 100 000 Franken direkt vergeben werden. Es hat eine Vergabe
nach marktüblichen Bedingungen zu erfolgen.

Planungswettbewerb

Art. 27

a) Grundsatz

1) Für die Durchführung von Planungswettbewerben in den Bereichen
Bauwesen und Raumplanung sind die vom Schweizerischen Ingenieur- und
Architektenverein (SIA) aufgestellten Normen betreffend das Wettbe-
werbsverfahren verbindlich. Art. 25a und 41 bleiben vorbehalten.158

2) Für die Durchführung von Planungswettbewerben in den anderen
Bereichen kann der Auftraggeber die Regeln der jeweiligen Berufsverbände
für anwendbar erklären; falls keine derartigen Regeln bestehen, finden die
Bestimmungen des SIA analog Anwendung.

3) Planungswettbewerbe erfolgen in der Regel im offenen Verfahren
oder im nicht offenen Verfahren. Für die Wahl der Verfahrensart findet
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Art. 22 des Gesetzes sinngemäss Anwendung. Im nicht offenen Verfahren
erfolgt die Auswahl der Bewerber in der ideen-, konzept- oder projektori-
entierten Selektion, nach Büroeignung oder durch Losentscheid.159

4) Planungswettbewerbe sind durch vom Auftraggeber beauftragte mit
dem Wettbewerbswesen vertraute Fachleute vorzubereiten und durchzu-
führen und müssen auf klar und eindeutig abgefassten und nicht diskri-
minierenden Vorgaben beruhen, die vom Auftraggeber in der Bekannt-
machung bezeichnet werden. Unter den Teilnehmern muss ein wirksamer
Wettbewerb gewährleistet sein. Der Auftraggeber kann auch Bekanntma-
chungen veröffentlichen, die nicht der Veröffentlichungspflicht unterliegen.
Art. 14a und 17 gelten sinngemäss.160

5) Werden Planungsaufträge auf der Grundlage von Planungswettbe-
werben vergeben, hat der Gewinner des Wettbewerbes grundsätzlich
Anspruch auf den gesamten Planungsauftrag.161

6) Die von den Bewerbern vorgelegten Pläne und Entwürfe werden
unter Wahrung der Anonymität und nur aufgrund der Kriterien, die in der
Wettbewerbsbekanntmachung genannt sind, geprüft. Die Anonymität ist
bis zur Stellungnahme oder zur Entscheidung des Preisgerichtes zu wahren.
Verstösse dagegen führen zum Ausschluss vom Planungswettbewerb oder
nötigenfalls zu dessen Ungültigkeit.162

Art. 28

b) Zusammensetzung und Unabhängigkeit des Preisgerichts163

1) Das Preisgericht setzt sich aus natürlichen Personen zusammen, die
von den Teilnehmern unabhängig sind. Das Preisgericht muss diejenige
Qualifikation aufweisen, die eine fachgerechte Beurteilung der Projekte und
deren Anforderungen gewährleistet. Es muss mindestens zu einem Drittel
mit Fachrichtern besetzt sein.164

2) Wird von den Teilnehmern des Wettbewerbs eine bestimmte fachliche
Qualifikation verlangt, muss mindestens ein Drittel der Preisrichter über
dieselbe oder eine gleichwertige Qualifikation verfügen.165

3) Das Preisgericht erstellt über die Rangfolge der von ihm ausgewählten
Projekte einen von den Preisrichtern zu unterzeichnenden Bericht, in dem
auf die einzelnen Wettbewerbsarbeiten eingegangen wird und die Bemer-
kungen des Preisgerichts sowie gegebenenfalls noch zu klärende Fragen
angeführt sind.166
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4) Die Teilnehmer des Wettbewerbs können bei Bedarf aufgefordert
werden, zur Klärung bestimmter Aspekte der Wettbewerbsarbeiten Ant-
worten auf Fragen zu erteilen, die das Preisgericht in seinem Protokoll fest-
gehalten hat. Über den Dialog zwischen den Preisrichtern und den Teilneh-
mern ist ein umfassendes Protokoll zu erstellen.167

5) Das Preisgericht ist in seinen Entscheidungen und Stellungnahmen
unabhängig und beurteilt die Projekte unter Ausschluss der Teilnehmer und
der Öffentlichkeit.168

Art. 28a169

Dynamisches Beschaffungssystem

1) Bei der Auftragsvergabe über ein dynamisches Beschaffungssystem ist
folgendes Verfahren einzuhalten:170

a) In der Bekanntmachung wird angegeben, dass es sich um ein dynamisches
Beschaffungssystem handelt.

b) In den Ausschreibungsunterlagen präzisieren die Auftraggeber die Art
und geschätzte Quantität der geplanten Beschaffungen, sowie alle erfor-
derlichen Informationen zum dynamischen Beschaffungssystem, ein-
schliesslich seiner Funktionsweise, zur verwendeten elektronischen
Ausrüstung und zu den technischen Vorkehrungen und Merkmalen der
Verbindung.171

c) Jede Einteilung in Kategorien von Bau-, Liefer- oder Dienstleistungen
sowie die entsprechenden Merkmale sind anzugeben.172

d) Es ist ein uneingeschränkter und vollständig direkter Zugang mittels
elektronischer Mittel zu den Ausschreibungsunterlagen zu gewähren,
solange das System Gültigkeit hat.173

2) Die Auftraggeber ermöglichen während der gesamten Laufzeit des
dynamischen Beschaffungssystems jedem Unternehmen, die Teilnahme am
dynamischen Beschaffungssystem zu beantragen.174

3) Die Auftraggeber schliessen die Evaluierung anhand der Eignungskri-
terien binnen einer Frist von zehn Arbeitstagen ab dem Zeitpunkt der Vor-
lage der Bewerbungen. Sie können die Frist in begründeten Fällen auf 15
Arbeitstage verlängern, insbesondere wenn zusätzliche Unterlagen geprüft
werden müssen oder um auf sonstige Art und Weise zu überprüfen, ob
die Eignungskriterien erfüllt sind. Sie können die Frist zur Auswertung der
Bewerbungen verlängern, sofern nicht zwischenzeitlich eine Aufforderung
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zur Offertstellung erfolgt. In den Ausschreibungsunterlagen ist die Dauer
der Fristverlängerung anzugeben.175

4) Die Auftraggeber fordern alle am System zugelassenen Teilnehmer
zur Einreichung von Offerten für jeden zu vergebenden Auftrag auf. Wurde
das dynamische System in Kategorien von Bau-, Liefer- oder Dienstleis-
tungen untergliedert, fordert der Auftraggeber alle Teilnehmer auf, die für
die den konkreten Auftrag entsprechende Kategorie zugelassen wurden,
eine Offerte einzureichen. Sie vergeben den Auftrag an den Offertsteller,
der nach den in der Bekanntmachung oder, wenn vorgängig eine Vorin-
formation erfolgt ist, in der Aufforderung zur Offertstellung aufgestellten
Zuschlagskriterien die wirtschaftlich günstigste Offerte vorgelegt hat.176

5) Die Auftraggeber können von den zugelassenen Bewerbern während
der Laufzeit des dynamischen Beschaffungssystems jederzeit verlangen,
innerhalb von fünf Arbeitstagen eine erneute und aktualisierte Eigenerklä-
rung einzureichen.177

6) In der Bekanntmachung ist die Gültigkeitsdauer des dynamischen
Beschaffungssystems anzugeben. Wird die Gültigkeitsdauer ohne Einstel-
lung des Systems geändert, ist die Bekanntmachung für die Einrichtung
des dynamischen Beschaffungssystems zu verwenden. Wird das System
eingestellt, muss eine Vergabebekanntmachung erfolgen. Die Auftraggeber
dürfen von dem am dynamischen Beschaffungssystem interessierten oder
teilnehmenden Unternehmen während der Gültigkeitsdauer des dynami-
schen Beschaffungssystems keine Bearbeitungsgebühren einfordern.178

Art. 28b179

Elektronische Auktion bei Vergaben oberhalb der Schwellenwerte

1) Die elektronische Auktion umfasst entweder allein den Preis, wenn
die Offerte ausschliesslich aufgrund des Preises den Zuschlag erhält, oder
den Preis und/oder die neuen Werte der in den Ausschreibungsunterlagen
genannten Offertkomponenten, wenn die Offerte mit dem besten Preis-
Leistungs-Verhältnis oder mittels eines Kosten-Wirksamkeits-Ansatzes die
Offerte mit den geringsten Kosten den Zuschlag für den Auftrag erhält. Die
Auftraggeber müssen in der Bekanntmachung oder der Aufforderung zur
Offertstellung darauf hinweisen, dass sie eine elektronische Auktion durch-
führen wollen.

2) Vor der Durchführung der elektronischen Auktion nimmt der Auf-
traggeber anhand der Zuschlagskriterien und deren Gewichtung eine erste
vollständige Evaluierung der Offerten vor. Alle Offertsteller, die zulässige
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Offerten unterbreitet haben, werden gleichzeitig auf elektronischem Weg
zur Teilnahme an der elektronischen Auktion aufgefordert, wobei ab dem
genannten Tag und Zeitpunkt die Verbindungen gemäss der in der Auffor-
derung genannten Anweisungen zu nutzen sind. Eine Offerte ist zulässig,
wenn sie von einem Offertsteller eingereicht wurde, der nicht ausge-
schlossen wurde, die Eignungskriterien erfüllt und dessen Offerte in Über-
einstimmung mit den technischen Spezifikationen eingereicht wurde, ohne
nicht ordnungsgemäss oder unannehmbar oder ungeeignet zu sein.

3) Offerten, die nicht den Ausschreibungsunterlagen entsprechen, nicht
fristgerecht eingereicht wurden, nachweislich auf geheimen Absprachen
oder Korruption beruhen oder die nach Einschätzung des Auftraggebers
ungewöhnlich niedrig sind, werden als nicht ordnungsgemäss angesehen.
Offerten von Offertstellern, die nicht über die erforderliche Qualifikation
verfügen und Offerten, deren Preis das vor der Einleitung des Vergabever-
fahrens festgelegte und schriftlich dokumentierte Budget des Auftraggebers
übersteigt, werden als unannehmbar angesehen.

4) Eine Offerte ist ungeeignet, wenn sie irrelevant für den Auftrag ist
und ohne wesentliche Abänderung den in den Ausschreibungsunterlagen
genannten Bedürfnissen und Anforderungen des Auftraggebers offensicht-
lich nicht entsprechen kann. Eine Bewerbung ist ungeeignet, wenn der
Unternehmer ausgeschlossen wird oder ausgeschlossen werden kann, oder
wenn er die Eignungskriterien nicht erfüllt.

5) Die elektronische Auktion kann mehrere Phasen umfassen. Sie darf
frühestens zwei Arbeitstage nach der Versendung der Aufforderung zur
Teilnahme an der Auktion beginnen.

6) Der Aufforderung zur Teilnahme wird das Ergebnis der vollständigen
Evaluierung der Offerte des betreffenden Offertstellers, die entsprechend
der Gewichtung der Zuschlagskriterien durchgeführt wurde, beigefügt. In
der Aufforderung zur Teilnahme an der Auktion ist auch die mathematische
Formel anzugeben, aufgrund derer bei der elektronischen Auktion die auto-
matischen Neureihungen entsprechend den vorgelegten neuen Preisen und/
oder Werten vorgenommen werden. Sofern nicht die wirtschaftlich güns-
tigste Offerte allein aufgrund des Preises ermittelt wird, geht aus dieser
Formel auch die Gewichtung aller in der Bekanntmachung oder in den Aus-
schreibungsunterlagen angegebenen Kriterien für die Ermittlung der wirt-
schaftlich günstigsten Offerte hervor. Etwaige Margen sind durch einen im
Voraus festgelegten Wert auszudrücken. Sind Varianten zulässig, so muss
für jede einzelne Variante getrennt eine Formel angegeben werden.
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7) Die Auftraggeber übermitteln allen Offertstellern im Laufe einer
jeden Phase der elektronischen Auktion unverzüglich zumindest die Infor-
mationen, die erforderlich sind, damit den Offertstellern jederzeit ihr jewei-
liger Rang bekannt ist. Sie können weitere Informationen zu sonstigen
übermittelten Preisen oder Werten übermitteln, sofern dies zuvor mitgeteilt
wurde. Darüber hinaus können die Auftraggeber jederzeit die Zahl der
Teilnehmer an der Phase der Auktion bekannt geben. Sie dürfen jedoch
während der elektronischen Auktion die Identität der Offertsteller nicht
bekannt geben.

8) Die Auftraggeber können die elektronische Auktion beenden:
a) durch Zeitablauf, wenn in der Aufforderung zur Teilnahme an der Auk-

tion das Datum und die Uhrzeit als Ende der Auktion festgelegt ist;
b) wenn nach Erhalt der letzten Vorlage binnen einer bestimmten, in der

Aufforderung zur Teilnahme an der Auktion festgelegten Zeitspanne,
keine neuen Preise oder Werte mehr eingehen, die den Anforderungen
an die Mindestabstände gerecht werden; oder

c) wenn die Auktionsphasen in der Anzahl, die in der Aufforderung zur
Teilnahme an der Auktion angegeben war, durchgeführt wurden.

9) Wenn die Auftraggeber beschlossen haben, die elektronische Auktion
nach Abs. 8 Bst. c, gegebenenfalls kombiniert mit dem Verfahren nach Abs.
8 Bst. b, abzuschliessen, wird in der Aufforderung zur Teilnahme an der
Auktion der Zeitplan für jede Auktionsphase angegeben.

Art. 28c180

Elektronischer Katalog

1) Bewerber und Offertsteller erstellen einen elektronischen Katalog,
um an einer bestimmten Auftragsvergabe gemäss den technischen Spezifika-
tionen und dem vom Auftraggeber vorgeschriebenen Format teilzunehmen.

2) Bei der Abgabe von Offerten in Form eines elektronischen Katalogs
ist folgendes Verfahren einzuhalten:
a) In der Bekanntmachung oder, wenn vorgängig eine Vorinformation

erfolgt ist, in der Aufforderung zur Offerteinreichung wird darauf hin-
gewiesen, dass ein elektronischer Katalog akzeptiert oder vorge-
schrieben ist.

b) In den Ausschreibungsunterlagen präzisieren die Auftraggeber die erfor-
derlichen Informationen zum Format, zur verwendeten elektronischen
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Ausrüstung, zu den technischen Vorkehrungen der Verbindung und zu
den Spezifikationen für den Katalog.

3) Wurde eine Rahmenvereinbarung mit einem oder mehreren Unter-
nehmen im Anschluss an die Einreichung der Offerten in Form elektroni-
scher Kataloge geschlossen, können die Auftraggeber vorsehen, dass bei der
Aufforderung zur Offertstellung für die Einzelaufträge auf der Grundlage
aktualisierter Kataloge eines der folgenden Verfahren einzuhalten ist:
a) Die Auftraggeber fordern die Offertsteller auf, ihre elektronischen Kata-

loge an die Anforderungen des Einzelauftrags anzupassen und erneut
einzureichen.

b) Die Auftraggeber unterrichten die Offertsteller darüber, dass sie beab-
sichtigen, den bereits eingereichten elektronischen Katalogen die Infor-
mationen zu entnehmen, die erforderlich sind, um die Offerten zu
erstellen, die den Anforderungen des Einzelauftrags angepasst sind; der
Rückgriff auf dieses Verfahren muss in den Ausschreibungsunterlagen
für die Rahmenvereinbarung angekündigt worden sein.

4) Wenn im Fall von Abs. 3 Bst. b eine Aufforderung zur Offertstellung
erfolgt, teilen die Auftraggeber den Offertstellern den Tag und Zeitpunkt
mit, an dem sie die Informationen erheben, die zur Erstellung der Offerten
notwendig sind und die den Anforderungen des konkreten Auftrags ent-
sprechen, und geben den Offertstellern die Möglichkeit, diese Informati-
onserhebung abzulehnen. Es ist ein angemessener Zeitraum zwischen der
Mitteilung und der tatsächlichen Erhebung der Informationen vorzusehen.
Vor der Zuschlagserteilung sind den Offertstellern die gesammelten Infor-
mationen vorzulegen, damit sie die Möglichkeit zum Einspruch oder zur
Bestätigung haben, dass die Offerte keine materiellen Fehler enthält.

5) Die Auftraggeber können bei Aufträgen, die aufgrund eines dyna-
mischen Beschaffungssystems vergeben werden, vorschreiben, dass die
Offerten zu einem bestimmten Auftrag in Form eines elektronischen Kata-
logs übermittelt werden. Die Auftraggeber können die Aufträge auch nach
Abs. 3 Bst. b und Abs. 4 vergeben, sofern dem Antrag auf Teilnahme am
dynamischen Beschaffungssystem ein elektronischer Katalog beigefügt ist,
welcher den festgelegten technischen Spezifikationen und dem vorgeschrie-
benen Format entspricht. Der Katalog ist von den Bewerbern auszufüllen,
wenn der Auftraggeber sie darüber informiert, dass die Offerten nach Abs.
3 Bst. b erstellt werden sollen.
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4. Übermittlung4. Übermittlung181181

Art. 29182

Grundsatz

1) Die Bewerbungen und Offerten, einschliesslich Pläne und Entwürfe,
sind vorbehaltlich von Art. 29a bei der vom Auftraggeber bezeichneten
Abgabestelle persönlich abzugeben oder mit der Post, per Fax, auf elektro-
nischem Weg oder durch eine Kombination dieser Kommunikationsmittel
zu übermitteln.

2) Die Auftraggeber können die Übermittlung von Bewerbungen oder
Offerten auch auf andere als in Abs. 1 beschriebene Weise zulassen, sofern
gewährleistet ist, dass:
a) die für ihre Beurteilung notwendigen Angaben enthalten sind;
b) die Vertraulichkeit bis zu ihrer Beurteilung gewahrt bleibt;
c) sie umgehend schriftlich oder durch Übermittlung einer beglaubigten

Abschrift bestätigt werden, wenn dies aus Gründen des rechtlichen
Nachweises erforderlich ist;

d) die Öffnung nach Ablauf der für ihre Einreichung festgelegten Frist
erfolgt.

Art. 29a183

Vergaben oberhalb der Schwellenwerte

1) Bei Vergaben oberhalb der Schwellenwerte erfolgt die Übermittlung
der Bewerbungen und Offerten grundsätzlich auf elektronischem Weg.

2) Die Bewerbungen und Offerten können in folgenden Fällen per Post
oder einem anderen geeigneten Weg oder durch eine Kombination aus Post
oder einem anderen geeigneten Weg und elektronischen Mitteln erfolgen:
a) Es sind spezifische Instrumente, Vorrichtungen oder Dateiformate erfor-

derlich, die nicht allgemein verfügbar oder nicht von allgemein verfüg-
baren Anwendungen unterstützt sind.

b) Die Anwendungen verwenden Dateiformate, die nicht mittels anderer
offener oder allgemein verfügbarer Anwendungen verarbeitet werden
können, oder sind durch Lizenzen geschützt und können vom Auftrag-
geber nicht für das Herunterladen oder einen Fernzugang zur Verfügung
gestellt werden.
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c) Die Nutzung elektronischer Kommunikationsmittel erfordert spezielle
Bürogeräte, die den Auftraggebern nicht generell zur Verfügung stehen.

d) In den Ausschreibungsunterlagen wird die Einreichung von physischen
oder massstabsgetreuen Modellen verlangt, die nicht elektronisch über-
mittelt werden können.

3) Abs. 1 findet keine Anwendung, wenn die Verwendung anderer Kom-
munikationsmittel entweder aufgrund einer Verletzung der Sicherheit der
elektronischen Kommunikationsmittel oder zum Schutz der besonderen
Empfindlichkeit von Informationen erforderlich ist. Diese Informationen
verlangen ein derart hohes Schutzniveau, dass der Schutz nicht angemessen
durch die Nutzung elektronischer Instrumente und Vorrichtungen gewähr-
leistet werden kann, welche den Bewerbern oder Offertstellern allgemein
zur Verfügung stehen oder ihnen durch alternative Zugangsmittel nach Abs.
6 zur Verfügung gestellt werden.

4) Die Kommunikation kann mündlich erfolgen, sofern sie keine
wesentlichen Bestandteile eines Vergabeverfahrens betrifft und der Inhalt
ausreichend dokumentiert wird. Die wesentlichen Bestandteile eines Ver-
gabeverfahrens umfassen die Ausschreibungsunterlagen, die Aufforderung
zur Offertstellung, Bewerbungen und Offerten. Die mündliche Kommu-
nikation mit Offertstellern, die einen wesentlichen Einfluss auf den Inhalt
und die Bewertung der Offerte haben kann, muss in hinreichendem Umfang
und in geeigneter Weise dokumentiert werden, beispielsweise durch Nie-
derschrift, Tonaufzeichnungen oder Zusammenfassungen der wichtigsten
Elemente der Kommunikation.

5) Die Auftraggeber können für Bauaufträge oder Wettbewerbe die
Nutzung spezifischer elektronischer Instrumente, wie elektronische Instru-
mente für die Gebäudedatenmodellierung, verlangen. Abs. 6 gilt sinnge-
mäss.

6) Die Auftraggeber können die Verwendung von Instrumenten und
Vorrichtungen vorschreiben, die nicht allgemein verfügbar sind. Sie bieten
geeignete alternative Zugänge an, wenn sie:
a) ab dem Tag der Veröffentlichung der Bekanntmachung nach Anhang

VIII der Richtlinie 2014/24/EU oder ab dem Tag der Absendung der
Aufforderung zur Offerteinreichung unentgeltlich einen uneinge-
schränkten und vollständigen direkten Zugang mittels elektronischer
Mittel anbieten. Die Internet-Adresse, über die diese Instrumente und
Vorrichtungen zugänglich sind, muss darin enthalten sein;
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b) gewährleisten, dass die Offertsteller Zugang zum Vergabeverfahren mit-
tels provisorischer Token haben, die online unentgeltlich zur Verfügung
stehen. Die Offertsteller haben dabei keinen Zugang zu den Instru-
menten und Vorrichtungen und keine Möglichkeit diese innerhalb der
einschlägigen Fristen zu beschaffen, sofern das Fehlen des Zugangs
ihnen nicht zuzuschreiben ist; oder

c) einen alternativen Kanal für die elektronische Einreichung von Offerten
unterstützen.

5. Fristen5. Fristen184184

a) Fristenlauf185

Art. 29b186

Grundsatz

1) Die Bewerbungen und Offerten gelten als rechtzeitig eingereicht,
wenn sie bis um 17.00 Uhr des letzten Tages der in der Bekanntmachung
genannten Frist bei der vom Auftraggeber bezeichneten Abgabestelle ein-
langen.

2) Bewerber und Offertsteller sind verpflichtet, vor Ablauf der vorge-
schriebenen Frist für die Einreichung der Bewerbungen und Offerten die
für die Nachweise der Eignung erforderlichen Unterlagen, Bescheinigungen
und Erklärungen einzureichen, wenn diese nicht auf elektronischem Weg
verfügbar sind.

b) Fristen bei Vergabeverfahren oberhalb der Schwellenwerte187

Art. 30

Fristen im offenen Verfahren188

1) Beim offenen Verfahren sind folgende Fristen einzuhalten:189

a) 35 Tage für den Eingang der Offerte, gerechnet vom Tag der Absendung
der Bekanntmachung an;190

b) 15 Tage für den Eingang der Offerte, gerechnet vom Tag der Absendung
der Bekanntmachung an, wenn vorgängig eine Vorinformation nach Art.
14 erfolgt ist; diese Vorinformation muss ebenso viele Angaben wie eine
Bekanntmachung nach Art. 16 Abs. 1 enthalten, soweit diese zum Zeit-
punkt der Veröffentlichung der Vorinformation vorliegen;191
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c) 35 Tage bis 12 Monate zwischen Vorinformation und Bekanntma-
chung;192

d) sechs Tage für die Zusendung von Ausschreibungsunterlagen und
zusätzlichen Unterlagen nach Einreichung des entsprechenden
Antrages;193

e) 6 Tage vor Ende der Eingabefrist für die Beantwortung von Zusatzaus-
künften.194

2) Die in Abs. 1 Bst. a genannte Frist für den Eingang der Offerte kann
um fünf Tage verkürzt werden, wenn die Offerten elektronisch übermittelt
werden.195

3) Der Auftraggeber verlängert die Frist für den Eingang der Offerte,
ausser im Fall von Dringlichkeit nach Art. 32 Abs. 1 Bst. a, in folgenden
Fällen um fünf Tage:196

a) Die Ausschreibungsunterlagen können aus einem der in Art. 29a Abs.
2 genannten Gründen nicht unentgeltlich, uneingeschränkt und voll-
ständig direkt mittels elektronischer Mittel zugänglich gemacht werden;
in der Bekanntmachung oder der Aufforderung zur Offertstellung ist
darauf hinzuweisen.

b) Die Ausschreibungsunterlagen können aufgrund der Vertraulichkeit der
Informationen nicht unentgeltlich, uneingeschränkt und vollständig
direkt mittels elektronischer Mittel zugänglich gemacht werden; in der
Bekanntmachung oder der Aufforderung zur Offertstellung ist anzu-
geben, welche Massnahmen zum Schutz der Vertraulichkeit der Infor-
mationen gefordert sind und wie auf die betreffenden Dokumente zuge-
griffen werden kann.

4) Können die Offerten nur nach einer Ortsbesichtigung oder Einsicht-
nahme in spezielle Bedingungen vor Ort erstellt werden, so sind die Fristen
entsprechend zu verlängern, und zwar so, dass alle Offertsteller von allen
Informationen, die für die Erstellung der Offerte notwendig sind, Kenntnis
nehmen können. Die Fristverlängerung muss in einem angemessenen Ver-
hältnis zur Bedeutung der Informationen oder Änderungen stehen. Die
Auftraggeber verlängern die Fristen, wenn:197

a) die zusätzlichen Unterlagen oder Auskünfte, aus welchem Grund auch
immer, obwohl sie rechtzeitig angefordert wurden, nicht innerhalb der
in Abs. 1 Bst. d und e festgesetzten Fristen zugesandt bzw. erteilt
werden. Wurden die zusätzlichen Unterlagen oder Auskünfte nicht
rechtzeitig angefordert oder ist ihre Bedeutung für die Erstellung der
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Offerten unerheblich, sind die Auftraggeber nicht verpflichtet die
Fristen zu verlängern; oder

b) an den Ausschreibungsunterlagen wesentliche Änderungen vorge-
nommen werden.

Art. 31

Fristen bei nicht offenen Verfahren, Verhandlungsverfahren mit vorgän-
giger Bekanntmachung, dem wettbewerblichen Dialog, der Innovations-

partnerschaft und dem dynamischen Beschaffungssystem198

1) Beim nicht offenen Verfahren und dem Verhandlungsverfahren mit
vorgängiger Bekanntmachung sind folgende Fristen einzuhalten:199

a) 30 Tage für den Eingang einer Bewerbung, gerechnet vom Tag der Absen-
dung der Bekanntmachung oder der Aufforderung zur Offertstellung
an;200

b) 30 Tage für den Eingang der Offerte, gerechnet vom Tag der Absendung
der Aufforderung zur Offerteinreichung an;201

c) 10 Tage für den Eingang der Offerte, gerechnet vom Tag der Absendung
der Aufforderung zur Offerteinreichung an, wenn vorgängig eine Vor-
information nach Art. 14 erfolgt ist; diese Vorinformation muss ebenso
viele Angaben wie eine Bekanntmachung nach Art. 16 Abs. 1 enthalten,
soweit diese Angaben zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Vorin-
formation vorliegen;202

d) 35 Tage bis 12 Monate zwischen Vorinformation und Bekanntma-
chung;203

e) 6 Tage vor Ende der Eingabefrist für die Beantwortung von Zusatzaus-
künften.204

2) Die subzentralen öffentlichen Auftraggeber können die in Abs. 1
Bst. b genannte Frist für den Eingang der Offerte im gegenseitigen Ein-
vernehmen mit den ausgewählten Bewerbern festlegen, sofern alle dieselbe
Frist für die Einreichung der Offerte haben. Erfolgt keine einvernehmliche
Festlegung der Frist, beträgt diese mindestens 10 Tage ab dem Tag der
Absendung der Aufforderung zur Offerteinreichung an.205

3) Die in Abs. 1 Bst. b genannte Frist für den Eingang der Offerte kann
um fünf Tage verkürzt werden, wenn die Offerten elektronisch übermittelt
werden.206

4) Beim wettbewerblichen Dialog und der Innovationspartnerschaft sind
folgende Fristen einzuhalten:207
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a) 30 Tage für den Eingang der Bewerbung, gerechnet vom Tag der Absen-
dung der Bekanntmachung an;208

b) sechs Tage vor Ende der Eingabefrist für die Beantwortung von Zusatz-
auskünften.209

5) Beim dynamischen Beschaffungssystem sind folgende Fristen einzu-
halten:210

a) 30 Tage für den Eingang einer Bewerbung, gerechnet vom Tag der Absen-
dung der Bekanntmachung oder der Aufforderung zur Offertstellung
an. Sobald die Aufforderung zur Offerteinreichung für die erste einzelne
Auftragsvergabe im Rahmen eines dynamischen Beschaffungssystems
abgesendet wurde, gelten keine weiteren Fristen für den Eingang einer
Bewerbung;

b) 10 Tage für den Eingang der Offerte, gerechnet vom Tag der Absendung
der Aufforderung zur Offerteinreichung an. Gegebenenfalls findet Abs.
2 Anwendung.

6) Können die Offerten nur nach einer Ortsbesichtigung oder Einsicht-
nahme in spezielle Bedingungen vor Ort erstellt werden, so sind die Fristen
entsprechend zu verlängern, und zwar so, dass alle Offertsteller von allen
Informationen, die für die Erstellung der Offerte notwendig sind, Kenntnis
nehmen können. Die Fristverlängerung muss in einem angemessenen Ver-
hältnis zur Bedeutung der Informationen oder Änderungen stehen. Die
Auftraggeber verlängern die Fristen, wenn:211

a) die zusätzlichen Unterlagen oder Auskünfte, aus welchem Grund auch
immer, obwohl sie rechtzeitig angefordert wurden, nicht innerhalb der
in Abs. 1 Bst. e und Abs. 4 Bst. b festgesetzten Fristen zugesandt bzw.
erteilt werden. Wurden die zusätzlichen Unterlagen oder Auskünfte
nicht rechtzeitig angefordert oder ist ihre Bedeutung für die Erstellung
der Offerte unerheblich, sind die Auftraggeber nicht verpflichtet, die
Fristen zu verlängern; oder

b) an den Ausschreibungsunterlagen wesentliche Änderungen vorge-
nommen werden.

7) Der Auftraggeber verlängert die Frist für den Eingang der Offerte,
ausser im Fall von Dringlichkeit nach Art. 32 Abs. 2 Bst. a und b, in fol-
genden Fällen um fünf Tage:212

a) Die Ausschreibungsunterlagen können aus einem der in Art. 29a Abs.
2 genannten Gründen nicht unentgeltlich, uneingeschränkt und voll-
ständig direkt mittels elektronischer Mittel zugänglich gemacht werden;
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in der Bekanntmachung oder der Aufforderung zur Offertstellung ist
darauf hinzuweisen.

b) Die Ausschreibungsunterlagen können aufgrund der Vertraulichkeit der
Informationen nicht unentgeltlich, uneingeschränkt und vollständig
direkt mittels elektronischer Mittel zugänglich gemacht werden; in der
Bekanntmachung oder der Aufforderung zur Offertstellung ist anzu-
geben, welche Massnahmen zum Schutz der Vertraulichkeit der Infor-
mationen gefordert sind und wie auf die betreffenden Dokumente zuge-
griffen werden kann.

Art. 32213

Beschleunigtes Verfahren

1) Kann die für das offene Verfahren in Art. 30 Abs. 1 Bst. a aufgeführte
Frist nicht eingehalten werden, sind folgende Mindestfristen zulässig:
a) 15 Tage für den Eingang der Offerten, gerechnet vom Tag der Absendung

der Bekanntmachung an;
b) 4 Tage vor Ende der Eingabefrist für die Beantwortung von Zusatzaus-

künften.

2) Können die für das nicht offene Verfahren und das Verhandlungsver-
fahren in Art. 31 Abs. 1 bis 3 aufgeführten Fristen nicht eingehalten werden,
sind folgende Mindestfristen zulässig:
a) 15 Tage für den Eingang der Bewerbungen, gerechnet vom Tag der

Absendung der Bekanntmachung an;
b) 10 Tage für den Eingang der Offerten, gerechnet vom Tag der Absendung

der Aufforderung zur Offerteinreichung an;
c) 4 Tage vor Ende der Eingabefrist für die Beantwortung von Zusatzaus-

künften.

3) Können die Offerten nur nach einer Ortsbesichtigung oder Einsicht-
nahme in spezielle Bedingungen vor Ort erstellt werden, so sind die Fristen
entsprechend zu verlängern, und zwar so, dass alle Offertsteller von allen
Informationen, die für die Erstellung der Offerte notwendig sind, Kenntnis
nehmen können. Die Fristverlängerung muss in einem angemessenen Ver-
hältnis zur Bedeutung der Informationen oder Änderungen stehen. Die
Auftraggeber verlängern die Fristen, wenn:
a) die zusätzlichen Unterlagen oder Auskünfte, aus welchem Grund auch

immer, obwohl sie rechtzeitig angefordert wurden, nicht innerhalb der
in Abs. 1 Bst. b und Abs. 2 Bst. c festgesetzten Fristen zugesandt bzw.
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erteilt werden. Wurden die zusätzlichen Unterlagen oder Auskünfte
nicht rechtzeitig angefordert oder ist ihre Bedeutung für die Erstellung
der Offerten unerheblich, sind die Auftraggeber nicht verpflichtet, die
Fristen zu verlängern; oder

b) an den Ausschreibungsunterlagen wesentliche Änderungen vorge-
nommen werden.

Art. 33214

Fristen bei Vergaben im Bereich der Sektoren

Aufgehoben

c) Fristen bei Verfahren unterhalb der Schwellenwerte215

Art. 34

Fristen bei offenen, nicht offenen Verfahren, Verhandlungsverfahren,
dem wettbewerblichen Dialog und der Innovationspartnerschaft216

1) Beim offenen Verfahren gilt eine Frist von mindestens 17 Tagen ab
Veröffentlichung der Bekanntmachung bis zur Eingabe der Offerten bei der
Abgabestelle.217

2) Beim nicht offenen Verfahren gilt eine Frist von mindestens 17 Tagen
ab Veröffentlichung der Aufforderung zur Einreichung der Bewerbungen.
Den ausgewählten Bewerbern ist eine Frist von 17 Tagen für die Einrei-
chung ihrer Offerte einzuräumen.218

3) Beim Verhandlungsverfahren, dem wettbewerblichen Dialog und der
Innovationspartnerschaft ist den eingeladenen Teilnehmern eine Frist von
mindestens 17 Tagen für die Einreichung ihrer Offerte einzuräumen.219

4) Die Fristen nach Abs. 1 bis 3 können ausnahmsweise verkürzt
werden, sofern dies aufgrund besonderer Umstände zwingend ist und
daraus keine Diskriminierung resultiert.220

5) Können die Bewerbungen oder Offerten nur nach Ortsbesichtigung
erstellt werden, so sind die Fristen nach Abs. 1 bis 3 entsprechend zu ver-
längern.221
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C. Offertöffnung und EignungsprüfungC. Offertöffnung und Eignungsprüfung222222

1. Offertöffnung1. Offertöffnung223223

Art. 34a

Offertöffnungsprotokoll224

1) Das Offertöffnungsprotokoll enthält Angaben insbesondere über:225

a) den Gegenstand des öffentlichen Auftrages;
b) die Namen und die Adressen der Offertsteller;
c) die Offertsummen;
d) besondere Auftragsbestimmungen, wie insbesondere Rabatte und sons-

tige Abzüge.

e) die angewendete Verfahrensart;226

f) die Summe des Kostenvoranschlages.227

2) Der Auftraggeber oder dessen Beauftragter hat das Offertöffnungs-
protokoll nach der Offertöffnung, jedoch vor der rechnerischen und fachli-
chen Prüfung, umgehend an die Regierungskanzlei zu übermitteln.228

2. Eignungsprüfung2. Eignungsprüfung229229

Art. 35

Nachweis der finanziellen und wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit

1) Der Auftraggeber kann zum Nachweis der finanziellen und wirt-
schaftlichen Leistungsfähigkeit die Beibringung folgender Unterlagen ver-
langen:
a) Bankerklärungen;
b) den Nachweis einer Berufshaftpflichtversicherung;
c) die Vorlage von Bilanzen oder Bilanzauszügen, falls deren Veröffentli-

chung im Herkunftsland des Bewerbers oder Offertstellers gesetzlich
vorgeschrieben ist, mit Angabe des Verhältnisses beispielsweise zwi-
schen dem Vermögen und den Verbindlichkeiten, sofern der Auftrag-
geber die Methoden und Kriterien dafür in den Ausschreibungsunter-
lagen spezifiziert. Die Methoden und K230riterien müssen transparent,
objektiv und nichtdiskriminierend sein;
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d) eine Erklärung über den Gesamtumsatz des Bewerbers oder Offert-
stellers und gegebenenfalls den Umsatz für den Tätigkeitsbereich, der
Gegenstand der Ausschreibung ist, höchstens in den vorangegangenen
drei Geschäftsjahren, entsprechend dem Gründungsdatum oder dem
Datum der Tätigkeitsaufnahme des Unternehmens, sofern entspre-
chende Angaben verfügbar sind.231

e) eine Erklärung über den Mindestjahresumsatz des Bewerbers oder
Offertstellers, einschliesslich eines bestimmten Mindestumsatzes für den
Tätigkeitsbereich, der Gegenstand der Ausschreibung ist. Der Mindest-
umsatz darf das Zweifache des geschätzten Auftragswertes nicht über-
steigen, ausser in hinreichend begründeten Fällen, die spezielle, mit der
Art der Bau-, Liefer- oder Dienstleistung verbundene Risiken
betreffen.232

2) Kann ein Bewerber oder Offertsteller aus einem stichhaltigen Grund
die vom Auftraggeber geforderten Nachweise nicht beibringen, so kann
er seine finanzielle und wirtschaftliche Leistungsfähigkeit durch Vorlage
anderer, vom Auftraggeber für geeignet erachtete Belege nachweisen.233

3) Der Auftraggeber darf vom Bewerber oder Offertsteller ausschliess-
lich die in Abs. 1 erwähnten Unterlagen zum Nachweis der wirtschaftlichen
Leistungsfähigkeit verlangen.234

4) Der Auftraggeber erkennt als Nachweis der finanziellen und wirt-
schaftlichen Leistungsfähigkeit auch eine Bescheinigung über die Eintra-
gung in ein amtliches Verzeichnis an. In der Bescheinigung sind die Nach-
weise, aufgrund deren die Eintragung in das Verzeichnis erfolgt ist, sowie
die sich aus dem Verzeichnis ergebende Klassifizierung anzugeben. Die
Angaben, die den amtlichen Verzeichnissen zu entnehmen sind, können bei
Unternehmen, die in dem EWR-Mitgliedstaat ansässig sind, in dem das amt-
liche Verzeichnis geführt wird, nicht ohne Begründung in Zweifel gezogen
werden.235

5) Ist ein Auftrag in Lose unterteilt, ist der Nachweis der finanziellen
und wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit für jedes Los zu erbringen. Der
Auftraggeber kann den Mindestjahresumsatz unter Bezugnahme auf eine
Gruppe von Losen festlegen, wenn der Offertsteller den Zuschlag für meh-
rere Lose erhält, die gleichzeitig auszuführen sind.236

6) Werden Aufträge aufgrund einer Rahmenvereinbarung vergeben,
wird der Jahresumsatz nach Abs. 1 Bst. e aufgrund des erwarteten maxi-
malen Umfangs spezifischer Aufträge berechnet, die gleichzeitig ausgeführt
werden oder aufgrund des geschätzten Werts der Rahmenvereinbarung.
Beim dynamischen Beschaffungssystem wird der Jahresumsatz aufgrund
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des erwarteten Höchstumfangs konkreter Aufträge, die vergeben werden
sollen, berechnet.237

Art. 36

Nachweis der beruflichen und technischen Leistungsfähigkeit238

1) Der Auftraggeber kann zum Nachweis der beruflichen und techni-
schen Leistungsfähigkeit Anforderungen stellen, die sicherstellen, dass die
Bewerber oder Offertsteller über die erforderlichen personellen und tech-
nischen Ressourcen sowie ausreichende Erfahrungen verfügen, insbeson-
dere durch geeignete Referenzen aus früher ausgeführten Aufträgen, um
den Auftrag in angemessener Qualität ausführen zu können. Er kann dazu
folgende Unterlagen verlangen:239

a) den Nachweis, dass er in seinem Herkunftsland für die Ausführung der
betreffenden Leistungen zugelassen ist (Registerauszug);240

b) bei Bau- und Dienstleistungsaufträgen die Studiennachweise und
Bescheinigungen über die berufliche Befähigung des Bewerbers oder
Offertstellers und/oder der Führungskräfte des Bewerbers oder Offert-
stellers, sofern sie nicht als Zuschlagskriterium bewertet werden;241

c) bei Bauaufträgen eine Liste der wesentlichen in den letzten fünf Jahren
und bei Dienst- und Lieferaufträgen eine Liste der wesentlichen in den
letzten drei Jahren vom Bewerber oder Offertsteller ausgeführten Leis-
tungen und deren Ergebnis unter Angabe des Rechnungswertes, des
Leistungszeitpunktes und der öffentlichen oder privaten Empfänger der
ausgeführten Leistung sowie die Angabe, ob die Arbeiten fachgerecht
und ordnungsgemäss ausgeführt wurden. Wenn es erforderlich ist, um
einen ausreichenden Wettbewerb sicherzustellen, können die Auftrag-
geber darauf hinweisen, dass sie auch einschlägige Bau-, Liefer- oder
Dienstleistungen berücksichtigen, die mehr als fünf oder drei Jahre
zurückliegen;242

d) durch Angaben über die technischen Fachkräfte oder die technischen
Stellen, unabhängig davon, ob sie dem Bewerber oder Offertsteller ange-
schlossen sind oder nicht, und zwar insbesondere diejenigen, die mit der
Qualitätskontrolle beauftragt sind, und bei öffentlichen Bauaufträgen
derjenigen, über die der Bewerber oder Offertsteller für die Ausführung
des Bauwerks verfügt;243

e) bei Bau- und Dienstleistungsaufträgen eine Erklärung, aus der das jähr-
liche Mittel der vom Bewerber oder Offertsteller in den letzten drei
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Jahren Beschäftigten und die Anzahl seiner Führungskräfte in den
letzten drei Jahren hervorgeht;244

f) bei Bau- und Dienstleistungsaufträgen eine Erklärung, aus der hervor-
geht, über welche Ausstattung, welche Geräte und welche technische
Ausrüstung der Bewerber oder Offertsteller für die Ausführung des
Auftrages verfügen wird;245

g) eine Beschreibung der technischen Ausrüstung und Massnahmen des
Bewerbers oder Offertstellers zur Gewährleistung der Qualität und
seiner Untersuchungs- und Forschungsmöglichkeiten;246

h) bei Dienstleistungs- und Lieferaufträgen eine Kontrolle, die vom Auf-
traggeber oder in dessen Namen von einer anderen Behörde des Her-
kunftslandes des Bewerbers oder Offertstellers durchgeführt wird,
sofern die auszuführenden Aufträge von besonders komplexer Art sind
oder einem besonderen Zweck dienen. Diese Kontrolle betrifft die Pro-
duktionskapazität des Lieferanten bzw. die technische Leistungsfähig-
keit des Dienstleistungserbringers und erforderlichenfalls die Untersu-
chungs- und Forschungsmöglichkeiten des Bewerbers oder Offertstel-
lers sowie die zur Gewährleistung der Qualität getroffenen Mass-
nahmen;247

i) Angabe des Auftragsanteils, für den der Bewerber oder Offertsteller mög-
licherweise einen Unterauftrag zu erteilen beabsichtigt;248

k) bei Lieferaufträgen Muster, Beschreibungen und/oder Fotografien der zu
liefernden Erzeugnisse, wobei die Echtheit auf Antrag des Auftraggebers
nachweisbar sein muss;249

l) bei Lieferaufträgen Bescheinigungen, die von als zuständig anerkannten
Instituten oder amtlichen Qualitätskontrollstellen ausgestellt wurden
und in denen bestätigt wird, dass durch entsprechende Bezugnahmen
genau gekennzeichnete Erzeugnisse bestimmten Spezifikationen oder
Normen entsprechen;250

m) Angabe der Umweltmanagementmassnahmen, die der Bewerber oder
Offertsteller bei der Ausführung des Auftrags anwenden kann;251

n) Angabe des Lieferkettenmanagement und -überwachungssystems, das
dem Bewerber oder Offertsteller zur Vertragserfüllung zur Verfügung
steht.252

2) Der Auftraggeber gibt die Eignungskriterien, die in Form von Min-
destanforderungen an die Leistungsfähigkeit ausgedrückt werden können,
zusammen mit den geeigneten Nachweisen in den Ausschreibungsunter-
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lagen, der Bekanntmachung oder in der Aufforderung zur Offertstellung
bekannt.253

2a) Ein Bewerber oder Offertsteller verfügt nicht über die erforderliche
berufliche Leistungsfähigkeit, wenn der Auftraggeber festgestellt hat, dass
der Bewerber oder Offertsteller kollidierende Interessen hat, die die Auf-
tragsausführung negativ beeinflussen können.254

3) Der Auftraggeber darf vom Bewerber oder Offertsteller ausschliess-
lich die in Abs. 1 erwähnten Unterlagen zum Nachweis der technischen
Leistungsfähigkeit verlangen.255

4) Anstatt des Registerauszuges nach Abs. 1 Bst. a kann der Bewerber
oder Offertsteller eine Erklärung unter Eid oder eine Bescheinigung vor-
legen. Müssen die Bewerber und Offertsteller eine bestimmte Berechtigung
besitzen oder Mitglieder einer Organisation sein, um die betreffende
Dienstleistung in ihrem Ursprungsmitgliedstaat erbringen zu können, so
kann der Auftraggeber bei der Vergabe öffentlicher Dienstleistungsaufträge
den Nachweis ihrer Berechtigung oder Mitgliedschaft verlangen.256

5) Bei der Vergabe öffentlicher Aufträge, die die Lieferung von Waren,
für die Verlege- oder Installationsarbeiten erforderlich sind, oder die
Erbringung von Bau- oder Dienstleistungen zum Gegenstand haben, kann
die berufliche Leistungsfähigkeit der Bewerber und Offertsteller zur
Erbringung dieser Leistungen oder zur Ausführung der Verlege- und
Installationsarbeiten anhand ihrer Fachkunde, Leistungsfähigkeit, Erfah-
rung und Zuverlässigkeit beurteilt werden.257

6) Der Auftraggeber erkennt als Nachweis der beruflichen und techni-
schen Leistungsfähigkeit auch eine Bescheinigung über die Eintragung in
ein amtliches Verzeichnis an. In der Bescheinigung sind die Nachweise, auf-
grund deren die Eintragung in das Verzeichnis erfolgt ist, sowie die sich
aus dem Verzeichnis ergebende Klassifizierung anzugeben. Die Angaben,
die den amtlichen Verzeichnissen zu entnehmen sind, können bei Unter-
nehmen, die in dem EWR-Mitgliedstaat ansässig sind, in dem das amtliche
Verzeichnis geführt wird, nicht ohne Begründung in Zweifel gezogen
werden.258

Art. 37259

Leistungsfähigkeit von Subunternehmen und Arbeitsgemeinschaften

1) Beabsichtigt der Bewerber oder Offertsteller Subunternehmer bei-
zuziehen, so hat er in der Bewerbung oder Offerte die Namen der Sub-
unternehmer anzugeben. Er kann sich auf die wirtschaftliche, finanzielle,
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berufliche und technische Leistungsfähigkeit von Subunternehmen stützen,
unabhängig von dem Rechtsverhältnis, in dem er zu diesen steht. In diesem
Fall muss er den Nachweis erbringen, dass ihm für die Ausführung des Auf-
trages die erforderlichen Mittel zur Verfügung stehen, insbesondere durch
eine Zusage dieser Unternehmen, dass sie dem Bewerber oder Offertsteller
die erforderlichen Mittel zur Verfügung stellen.

2) Unter den gleichen Voraussetzungen können sich auch Arbeitsge-
meinschaften auf die Leistungsfähigkeit ihrer Mitglieder oder anderer
Unternehmen stützen.

3) Handelt es sich um Kriterien für Ausbildungsnachweise und Beschei-
nigungen über die berufliche Befähigung nach Art. 36 Abs. 1 Bst. b oder
für die einschlägige berufliche Erfahrung, kann der Bewerber oder Offert-
steller nur dann Subunternehmer beiziehen, wenn diese die Arbeiten aus-
führen oder die Dienstleistungen erbringen, für die sie benötigt werden.260

4) Der Auftraggeber überprüft, ob die Subunternehmer die Eignungs-
kriterien erfüllen und ob die Ausschlussgründe vorliegen. Ein Subunter-
nehmer, welcher die Eignungskriterien nicht erfüllt oder bei dem Aus-
schlussgründe vorliegen, ist zu ersetzen.261

5) Der Auftraggeber kann im Falle von Bau- oder Dienstleistungsauf-
trägen sowie Verlege- oder Installationsarbeiten im Zusammenhang mit
einem Lieferauftrag vorschreiben, dass bestimmte kritische Aufgaben direkt
vom Bewerber oder Offertsteller selbst oder einem Mitglied der Arbeitsge-
meinschaft ausgeführt werden.262

6) Stützt sich der Bewerber oder Offertsteller auf die wirtschaftliche und
finanzielle Leistungsfähigkeit von Subunternehmen, kann der Auftraggeber
vorschreiben, dass der Auftragnehmer und der Subunternehmer gemeinsam
für die Ausführung des öffentlichen Auftrages haften.263

Art. 38

Qualitätsnachweise

1) Verlangt der Auftraggeber zum Nachweis dafür, dass der Bewerber
oder Offertsteller bestimmte Qualitätssicherungsnormen, einschliesslich
des Zugangs von Menschen mit Behinderungen, erfüllt, die Vorlage von
Bescheinigungen unabhängiger Stellen, so nimmt er auf die Qualitätssiche-
rungssysteme Bezug, die den einschlägigen europäischen Normen genügen
und von akkreditierten Stellen zertifiziert sind. Gleichwertige Bescheini-
gungen von Stellen aus anderen EWR-Mitgliedstaaten müssen anerkannt
werden. Die Auftraggeber erkennen auch andere gleichwertige Nachweise
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für Qualitätssicherungsmassnahmen an, wenn der Bewerber oder Offert-
steller die betreffenden Bescheinigungen aus Gründen, die ihm nicht ange-
lastet werden können, innerhalb der einschlägigen Fristen nicht erlangen
konnte, sofern er nachweist, dass die vorgeschlagenen Qualitätssicherungs-
massnahmen den geforderten Qualitätssicherungsnormen entsprechen.264

2) Verlangt der Auftraggeber zum Nachweis, dass der Bewerber oder
Offertsteller bestimmte Systeme oder Normen für das Umweltmanagement
erfüllt, die Vorlage von Bescheinigungen unabhängiger Stellen, so nimmt er
auf das Gemeinschaftssystem für das Umweltmanagement und die Umwelt-
betriebsprüfung (EMAS) der Europäischen Union, auf andere Systeme für
das Umweltmanagement, die nach der Verordnung (EG) Nr. 1221/2009
anerkannt sind, oder auf Normen für das Umweltmanagement Bezug, die
auf den einschlägigen europäischen oder internationalen Normen beruhen
und von akkreditierten Stellen zertifiziert sind. Gleichwertige Bescheini-
gungen von Stellen aus anderen EWR-Mitgliedstaaten müssen anerkannt
werden.265

3) Hatte ein Bewerber oder Offertsteller nachweislich keinen Zugang
zu den Bescheinigungen nach Abs. 2 oder konnte er diese aus Gründen,
die ihm nicht angelastet werden können, nicht innerhalb der einschlägigen
Fristen erlangen, muss der Auftraggeber andere Nachweise über Umwelt-
managementmassnahmen anerkennen, sofern der Bewerber oder Offert-
steller nachweist, dass diese Massnahmen mit jenen, die gemäss den gel-
tenden Systemen oder Normen für das Umweltmanagement erforderlich
sind, gleichwertig sind.266

4) Auf Antrag stellt die zuständige liechtensteinische Behörde einer
zuständigen Behörde eines anderen EWR-Mitgliedstaates unter Beachtung
der datenschutzrechtlichen Bestimmungen alle Informationen über die
Unterlagen zur Verfügung, die als Nachweis für die Einhaltung der in Abs.
1 bis 3 genannten Qualitäts- und Umweltstandards beizubringen sind.267

Art. 38a268

Einheitliche Europäische Eigenerklärung

1) Der Auftraggeber akzeptiert die Einheitliche Europäische Eigener-
klärung als vorläufigen Nachweis dafür, dass kein Ausschlussgrund gegen
den Bewerber oder Offertsteller vorliegt, er die Eignungskriterien und gege-
benenfalls die objektiven Regeln und Kriterien zur Verringerung der Zahl
geeigneter Bewerber erfüllt. Beabsichtigt der Bewerber oder Offertsteller
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Subunternehmer beizuziehen, muss die Einheitliche Europäische Eigener-
klärung auch Informationen in Bezug auf die Subunternehmer enthalten.

2) Die Einheitliche Europäische Eigenerklärung wird anhand eines Stan-
dardformulars der Europäischen Union erstellt. Sie wird ausschliesslich in
elektronischer Form erstellt. Die Bewerber oder Offertsteller können eine
bereits bei einer früheren Auftragsvergabe verwendete Einheitliche Euro-
päische Eigenerklärung wiederverwenden, sofern sie bestätigen, dass die
darin enthaltenen Informationen korrekt sind.

3) Die Einheitliche Europäische Eigenerklärung besteht aus einer förm-
lichen Erklärung der Bewerber oder Offertsteller, dass der jeweilige Aus-
schlussgrund nicht vorliegt und/oder dass das Eignungskriterium erfüllt
ist und enthält alle vom Auftraggeber verlangten Informationen. Darin ist
der Auftraggeber oder der für die Ausstellung der zusätzlichen Unterlagen
zuständige Dritte genannt und es enthält eine förmliche Erklärung, dass der
Bewerber oder Offertsteller in der Lage sein wird, auf Anfrage und unver-
züglich diese zusätzlichen Unterlagen beizubringen.

4) Wenn der Auftraggeber die zusätzlichen Unterlagen direkt über eine
Datenbank abrufen kann, enthält die Einheitliche Europäische Eigener-
klärung die dafür benötigten Informationen, wie die Internetadresse der
Datenbank, Identifikationsdaten und gegebenenfalls die erforderliche Ein-
verständniserklärung.

5) Der Auftraggeber kann die Bewerber oder Offertsteller jederzeit wäh-
rend des Verfahrens auffordern, sämtliche oder einen Teil der zusätzlichen
Unterlagen beizubringen, wenn dies erforderlich ist. Er fordert vor der Auf-
tragsvergabe den Offertsteller auf, an den er den Auftrag vergeben will,
ausser bei Aufträgen nach Art. 22a Abs. 3 oder Art. 22a Abs. 5, die aufgrund
einer Rahmenvereinbarung vergeben werden, aktualisierte zusätzliche
Unterlagen beizubringen. Der Auftraggeber kann die Bewerber oder
Offertsteller auffordern, die Bescheinigungen zu vervollständigen oder zu
erläutern. Die Bewerber oder Offertsteller müssen keine zusätzlichen
Unterlagen vorlegen, wenn der Auftraggeber bereits im Besitz dieser Unter-
lagen ist.

6) Die Bewerber oder Offertsteller müssen keine zusätzlichen Unter-
lagen oder sonstigen dokumentarischen Nachweise nach Abs. 5 vorlegen,
sofern der Auftraggeber die Bescheinigungen oder die einschlägigen Infor-
mationen direkt über eine gebührenfreie nationale Datenbank in einem
EWR-Mitgliedstaat, wie ein nationales Vergaberegister, eine virtuelle
Unternehmensakte, ein elektronisches Dokumentenablagesystem oder ein
Präqualifikationssystem erhalten kann.
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D. ZuschlagD. Zuschlag269269

1. Zuschlagserteilung1. Zuschlagserteilung270270

Art. 39271

Grundsatz

Der Zuschlag erfolgt an jenen Offertsteller, welcher den niedrigsten
Preis oder die niedrigsten Kosten mittels eines Kosten-Wirksamkeits-
Ansatzes bietet oder gemäss den in den Ausschreibungsunterlagen fest-
gelegten Kriterien eine Offerte mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis
eingereicht hat.

Art. 40272

Ausschluss von Offerten im Bereich der Sektoren

Aufgehoben

2. Zuschlagsverfahren2. Zuschlagsverfahren273273

Art. 41

Inhalt und Zustellung des Vergabevermerkes274

1) Die Auftraggeber fertigen über jeden vergebenen Auftrag, einschliess-
lich der Vergabe im Rahmen eines dynamischen Beschaffungssystems oder
einer Rahmenvereinbarung, einen Vergabevermerk an, welcher folgende
Angaben zu enthalten hat:275

a) den Namen und die Anschrift des Auftraggebers;276

b) den Gegenstand und den Wert des Auftrages, der Rahmenvereinbarung
oder des dynamischen Beschaffungssystems, bei gemeinsamen Projekten
nach Art. 44b des Gesetzes den Wert des Auftrages aller Auftraggeber;277

c) den Namen des erfolgreichen Offertstellers und die Gründe für die Aus-
wahl seiner Offerte sowie - falls bekannt - den Anteil am Auftrag oder an
der Rahmenvereinbarung, den der Offertsteller an Dritte weiterzugeben
beabsichtigt und gegebenenfalls, soweit zu diesem Zeitpunkt bekannt,
den Namen der Subunternehmer;278

d) die Namen der abgelehnten Offertsteller und die Gründe für die Ableh-
nung ihrer Offerten, einschliesslich der Gründe, weshalb keine Gleich-
wertigkeit vorliegt oder die Bauarbeiten, Lieferungen oder Dienstleis-
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tungen nicht den Leistungs- oder Funktionsanforderungen entspre-
chen;279

e) die Verfahrensart und, falls das Verhandlungsverfahren mit oder ohne
vorgängiger Bekanntmachung oder der wettbewerbliche Dialog gewählt
wurde, die Umstände für deren Wahl;280

f) das Verfahren für die Zustellung einer Vergabeverfügung (Art. 47 des
Gesetzes);281

g) bei Vergaben oberhalb der Schwellenwerte, ob eine Ausnahme nach Art.
5 des Gesetzes vorliegt;282

h) bei Vergaben oberhalb der Schwellenwerte die Gründe für die Ableh-
nung von ungewöhnlich niedrigen Offerten;283

i) bei Vergaben oberhalb der Schwellenwerte gegebenenfalls die Gründe für
den Verzicht auf die Vergabe des Auftrages;284

k) eine genaue Angabe der konkreten Stillhaltefrist.285

l) bei Vergaben oberhalb der Schwellenwerte den Verlauf und die Fort-
schritte der Verhandlungen und des Dialogs;286

m) bei Vergaben oberhalb der Schwellenwerte die Gründe, aus denen
andere als elektronische Kommunikationsmittel für die Einreichung der
Offerten verwendet wurden;287

n) bei Vergaben oberhalb der Schwellenwerte Angaben zu aufgedeckten
Interessenkonflikten und getroffenen Abhilfemassnahmen;288

o) die wichtigsten Gründe für den Verzicht auf eine Unterteilung in Lose.289

2) Innerhalb von 15 Tagen nach Vergabe des Auftrages, einschliesslich
der Vergabe im Rahmen eines dynamischen Beschaffungssystems oder einer
Rahmenvereinbarung, übermittelt der Auftraggeber allen Offertstellern den
Vergabevermerk nach Abs. 1.290

3) Auf Antrag eines nicht berücksichtigten Offertstellers stellt der Auf-
traggeber diesem eine Verfügung über die Gründe für die Nichtberücksich-
tigung zu. Die Frist für die Zustellung der Verfügung durch den Auftrag-
geber beträgt 15 Tage ab Eingang des Antrages.291

4) Angaben über die Auftragsvergabe oder das Ergebnis des Wettbe-
werbs müssen nicht veröffentlicht werden, wenn ihre Offenlegung den
Vollzug des Gesetzes und dieser Verordnung behindert, dem öffentlichen
Interesse zuwiderläuft, die legitimen geschäftlichen Interessen öffentlicher
oder privater Unternehmen schädigt oder den lauteren Wettbewerb zwi-
schen ihnen beeinträchtigen würde.292

ÖAWV 172.051.1

Fassung: 21.03.2026 53



5) Bei Vergaben oberhalb der Schwellenwerte übermittelt der Auftrag-
geber der EFTA-Überwachungsbehörde auf Antrag den Vergabevermerk
bzw. seinen wesentlichen Inhalt.293

6) Die Auftraggeber treffen geeignete Massnahmen, um den Ablauf der
mit elektronischen Mitteln durchgeführten Vergabeverfahren zu dokumen-
tieren.294

7) Der Vergabevermerk nach Abs. 1 ist bei Aufträgen auf der Grundlage
von Rahmenvereinbarungen nicht erforderlich, sofern diese nach Art. 22a
Abs. 3 oder Art. 22a Abs. 5 Bst. a geschlossen wurden.295

Art. 42296

Mitteilungen bei Vergaben oberhalb der Schwellenwerte

1) Auftraggeber haben dem Amt für amtliche Veröffentlichungen der
Europäischen Union innerhalb von 30 Tagen nach erfolgter Vergabe bei
Bau-, Liefer- oder Dienstleistungsaufträgen sowie nach Abschluss einer
Rahmenvereinbarung oder eines Wettbewerbs eine Mitteilung nach Anhang
V Teil D, F oder J der Richtlinie 2014/24/EU zu übermitteln. Der Absender
muss den Tag der Absendung nachweisen können. Als Nachweis der Ver-
öffentlichung gilt eine vom Amt für amtliche Veröffentlichungen der Euro-
päischen Union ausgestellte Bestätigung der Veröffentlichung, in welcher
das Datum der Veröffentlichung angegeben ist.

2) Ist eine Vorinformation erfolgt und hat der Auftraggeber beschlossen,
keine weitere Vergabe während des Zeitraums vorzunehmen, der von der
Vorinformation abgedeckt ist, enthält die Bekanntmachung einen entspre-
chenden Hinweis.

3) Der Auftraggeber kann die Bekanntmachung über die Vergabe von
Aufträgen für soziale und andere besondere Dienstleistungen vierteljährlich
zusammenfassen und veröffentlichen. In diesem Fall versendet er die
Zusammenstellung innerhalb von 30 Tagen nach Quartalsende.

4) Bei Rahmenvereinbarungen ist nicht für jeden Einzelauftrag, der auf-
grund dieser Vereinbarung vergeben wird, eine Bekanntmachung mit den
Ergebnissen des jeweiligen Vergabeverfahrens zu versenden. Der Auftrag-
geber kann diese Bekanntmachungen vierteljährlich auf der Grundlage der
Rahmenvereinbarung zusammenfassen und veröffentlichen. In diesem Fall
versendet er die Zusammenstellung innerhalb von 30 Tagen nach Quartals-
ende.
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5) Der Auftraggeber übermittelt dem Amt für amtliche Veröffentli-
chungen der Europäischen Union innerhalb von 30 Tagen nach jeder Auf-
tragsvergabe eine Mitteilung mit dem Ergebnis der Vergabe der Einzel-
aufträge, die im Rahmen eines dynamischen Beschaffungssystems vergeben
werden. Er kann diese Bekanntmachungen jedoch auf Quartalsbasis zusam-
menfassen. In diesem Fall versendet er die Zusammenstellung innerhalb von
30 Tagen nach Quartalsende.

6) Angaben über die Auftragsvergabe oder den Abschluss von Rahmen-
vereinbarungen müssen nicht veröffentlicht werden, wenn ihre Offenlegung
den Vollzug des Gesetzes und dieser Verordnung behindert, dem öffentli-
chen Interesse zuwiderläuft, die legitimen geschäftlichen Interessen öffent-
licher oder privater Unternehmen schädigt oder den lauteren Wettbewerb
zwischen ihnen beeinträchtigen würde.

7) Die Bekanntmachungen werden im Einklang mit Anhang VIII der
Richtlinie 2014/24/EU erstellt, dem Amt für amtliche Veröffentlichungen
der Europäischen Union elektronisch übermittelt und veröffentlicht. Sie
werden spätestens fünf Tage nach ihrer Absendung veröffentlicht.

Art. 43

Aufbewahrung der Unterlagen bei Vergaben oberhalb der Schwellen-
werte297

1) Bei Vergaben oberhalb der Schwellenwerte sind die Unterlagen zu
sämtlichen Aspekten des Verfahrens während drei Jahren aufzubewahren.

2) Die Auftraggeber bewahren mindestens für die Dauer des Auftrags
Kopien aller vergebenen Aufträge auf, die mindestens den folgenden Auf-
tragswert haben:298

a) 1 000 000 Euro bei Liefer- oder Dienstleistungsaufträgen;
b) 10 000 000 Euro bei Bauaufträgen.

3) Die Auftraggeber gewähren den Zugang zu den Verträgen, sofern dem
Zugang zu bestimmten Unterlagen oder Einzelinformationen keine daten-
schutzrechtlichen oder sonstigen Bestimmungen entgegenstehen.299
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Art. 44300

Veröffentlichung des Vergabevermerks bei Vergaben oberhalb und
unterhalb der Schwellenwerte

1) Werden öffentliche Bau-, Liefer- oder Dienstleistungsaufträge im
offenen Verfahren, im nicht offenen Verfahren, im Verhandlungsverfahren,
im wettbewerblichen Dialog oder durch eine Innovationspartnerschaft ver-
geben, veröffentlicht der Auftraggeber innerhalb von 30 Tagen nach
erfolgter Vergabe den Vergabevermerk in den liechtensteinischen amtlichen
Publikationsorganen mit folgenden Angaben:301

a) Name des Auftraggebers;
b) Gegenstand und Wert des Auftrages;
c) Name des erfolgreichen Offertstellers;
d) Verfahrensart;
e) Zuschlagskriterien.

2) Bei Vergaben oberhalb der Schwellenwerte darf die Veröffentlichung
des Vergabevermerks in den liechtensteinischen amtlichen Publikationsor-
ganen nicht vor der Veröffentlichung durch das Amt für amtliche Veröf-
fentlichungen der Europäischen Union nach Art. 42 erfolgen. Der Verga-
bevermerk darf jedoch in den liechtensteinischen amtlichen Publikations-
organen veröffentlicht werden, wenn der Auftraggeber nicht innerhalb von
48 Stunden nach der Bestätigung des Eingangs der Bekanntmachung unter-
richtet wurde. Er darf nur die Angaben enthalten, welche an das Amt für
amtliche Veröffentlichungen der Europäischen Union weitergeleitet oder
in einem Beschafferprofil veröffentlicht wurden, und muss auf den Tag
der Übermittlung an das Amt für amtliche Veröffentlichungen der Euro-
päischen Union oder der Veröffentlichung in einem Beschafferprofil hin-
weisen.302

3. Elektronische Rechnung3. Elektronische Rechnung303303

Art. 44a304

Inhalt der elektronischen Rechnung

Die Kernelemente einer elektronischen Rechnung umfassen unter
anderem:
a) Prozess- und Rechnungskennungen;
b) Rechnungszeitraum;
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c) Informationen über den Verkäufer;
d) Informationen über den Käufer;
e) Informationen über den Zahlungsempfänger;
f) Informationen über den Steuervertreter des Verkäufers;
g) Auftragsreferenz;
h) Lieferungsdetails;
i) Anweisungen zur Ausführung der Zahlung;
k) Informationen über Zu- und Abschläge;
l) Informationen zu den einzelnen Rechnungszeilenposten;
m) Rechnungsgesamtbeträge;
n) MwSt. - Aufschlüsselung.

III. Vergabe von KonzessionenIII. Vergabe von Konzessionen305305

Art. 45306

Berechnung des Konzessionswertes

1) Liegt der Wert der Konzession zum Zeitpunkt der Vergabe mehr als
20 % über dem geschätzten Wert, so ist der Konzessionswert zum Zeit-
punkt des Zuschlags als geltende Schätzung massgeblich.

2) Bei der Berechnung des geschätzten Konzessionswertes berücksich-
tigt der Auftraggeber insbesondere Folgendes:
a) den Wert aller Arten von Optionen und etwaigen Verlängerungen der

Konzession;
b) die Einkünfte aus von den Nutzern der Bauwerke oder Dienstleistungen

gezahlten Gebühren und Bussgeldern, soweit diese nicht im Auftrag
erhoben werden;

c) die Zahlungen des Auftraggebers oder jeder anderen Behörde an den
Konzessionsnehmer oder finanzielle Vorteile jedweder Art, einschliess-
lich Gegenleistungen für die Erfüllung von Gemeinwohlverpflichtungen
sowie staatlicher Investitionsbeihilfen;

d) den Wert von Zuschüssen oder sonstigen finanziellen Vorteilen jeglicher
Art, die von Dritten für die Durchführung der Konzession gewährt
werden;
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e) die Einkünfte aus dem Verkauf von Vermögensgegenständen, die Teil der
Konzession sind;

f) den Wert aller Lieferungen und Dienstleistungen, die die Auftraggeber
für den Konzessionsnehmer bereitstellen, sofern sie für die Erbringung
der Bauleistungen oder der Dienstleistungen erforderlich sind;

g) Prämien oder Zahlungen an Bewerber oder Offertsteller.

Art. 46307

Ausnahmen von Konzessionsbekanntmachungen

1) Die Auftraggeber müssen keine Bekanntmachung veröffentlichen,
wenn die Bau- oder Dienstleistung aus folgenden Gründen nur von einem
bestimmten Unternehmen erbracht werden können:
a) Ziel der Konzession ist die Erschaffung oder der Erwerb eines einzigar-

tigen Kunstwerks oder einer einzigartigen künstlerischen Leistung;
b) nicht vorhandener Wettbewerb aus technischen Gründen;
c) das Bestehen eines ausschliesslichen Rechts;
d) der Schutz der Rechte des geistigen Eigentums und anderer ausschliessli-

cher Rechte.

2) Die Ausnahmen nach Abs. 1 Bst. b, c und d finden nur Anwendung,
wenn es keine sinnvolle Alternative oder Ersatzlösung gibt und der fehlende
Wettbewerb nicht das Ergebnis einer künstlichen Einengung der Konzessi-
onsvergabeparameter ist.

Art. 47308

Zuschlagsbekanntmachungen

1) Der Auftraggeber hat dem Amt für amtliche Veröffentlichungen der
Europäischen Union innerhalb von 48 Tagen nach der Vergabe einer Kon-
zession eine Mitteilung nach Anhang VII bzw. Anhang VIII der Richtlinie
2014/23/EU zu übermitteln. Er kann die Bekanntmachung über die Ver-
gabe von Konzessionen für soziale und andere besondere Dienstleistungen
vierteljährlich zusammenfassen und veröffentlichen. In diesem Fall ver-
sendet er die Zusammenstellung innerhalb von 48 Tagen nach Quartalsende.
Der Absender muss den Tag der Absendung nachweisen können. Als Nach-
weis der Veröffentlichung gilt eine vom Amt für amtliche Veröffentli-
chungen der Europäischen Union ausgestellte Bestätigung der Veröffentli-
chung, in welcher das Datum der Veröffentlichung angegeben ist.
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2) Die Bekanntmachungen nach Abs. 1 werden im Einklang mit Anhang
IX der Richtlinie 2014/23/EU erstellt, dem Amt für amtliche Veröffentli-
chungen der Europäischen Union elektronisch übermittelt und veröffent-
licht. Sie werden spätestens fünf Tage nach ihrer Absendung veröffentlicht.

Art. 48309

Ergänzendes Recht

Soweit in diesem Kapitel nichts anderes bestimmt ist, finden auf die
Vergabe von Konzessionen ergänzend folgende Bestimmungen sinngemäss
Anwendung:
a) Art. 6a, 14 Abs. 2, Art. 15, 17 Abs. 1, 2 und 4, Art. 19 Abs. 1 bis 4, Art.

19a Abs. 2 und 3, Art. 23, 25a Abs. 1 bis 3 und 5, Art. 25c Abs. 1, Art.
25d Abs. 1, Art. 29, 29a Abs. 1 und 3, Art. 29b, 30 Abs. 1 Bst. e und Abs.
4 Satz 1, Art. 31 Abs. 1 Bst. e, Abs. 4 Bst. b und Abs. 6 Satz 1, Art. 32
Abs. 3 Satz 1, Art. 34a bis 37, 38a, 41 Abs. 1 bis 4, Art. 42 Abs. 6, Art. 44
Abs. 2 und Art. 44a;

b) Art. 14 Abs. 3 mit der Massgabe, dass die Vorinformation die in Anhang
VI der Richtlinie 2014/23/EU genannten Angaben enthält und die Vor-
informationen dem Amt für Veröffentlichungen der Europäischen
Union auf elektronischem Weg in dem in Anhang IX der Richtlinie
2014/23/EU genannten Format und Verfahren übermittelt werden;

c) Art. 16 Abs. 1 mit der Massgabe, dass die Bekanntmachung die in Anhang
V der Richtlinie 2014/23/EU genannten Angaben enthält;

d) Art. 17 Abs. 5 mit der Massgabe, dass die Bekanntmachung die in Anhang
IX der Richtlinie 2014/23/EU genannten Angaben enthält;

e) Art. 19 Abs. 2 mit der Massgabe, dass die allgemeinen Auftragsbestim-
mungen zusätzlich eine Beschreibung der geplanten Organisation des
Verfahrens sowie einen unverbindlichen Schlusstermin beinhalten;

f) Art. 24 Abs. 2 Bst. a mit der Massgabe, dass ein Verhandlungsverfahren
ohne vorgängige Bekanntmachung zur Anwendung gelangen darf, wenn
bei einem vorausgegangenen Konzessionsverfahren keine oder keine
geeigneten Offerten oder Bewerbungen abgegeben worden sind und
die ursprünglichen Auftragsbestimmungen nicht grundlegend geändert
werden. Der EFTA-Überwachungsbehörde ist ein Bericht vorzulegen,
wenn sie dies wünscht;

g) Art. 30 Abs. 1 Bst. a mit der Massgabe, dass die Frist für den Eingang
der Offerten 30 Tage beträgt, gerechnet vom Tag der Absendung der
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Bekanntmachung an. Diese Frist kann um fünf Tage verkürzt werden
kann, wenn die Offerten elektronisch übermittelt werden;

h) Art. 31 Abs. 1 Bst. a, Abs. 4 Bst. a und Abs. 5 Bst. a mit der Massgabe,
dass die Frist für den Eingang der Bewerbungen 30 Tage beträgt,
gerechnet vom Tag der Absendung der Bekanntmachung an;

i) Art. 31 Abs. 1 Bst. b und Abs. 5 Bst. b mit der Massgabe, dass die
Frist für den Eingang der Offerten 22 Tage beträgt, gerechnet vom Tag
der Absendung der Aufforderung zur Offerteinreichung an. Diese Frist
kann um fünf Tage verkürzt werden, wenn die Offerten elektronisch
übermittelt werden;

k) Art. 42 Abs. 7 mit der Massgabe, dass die Bekanntmachung die in Anhang
IX der Richtlinie 2014/23/EU genannten Angaben enthält.

Art. 49310

Aufgehoben

IV. Organisation und DurchführungIV. Organisation und Durchführung311311

Art. 50312

Auskunfts- und Informationspflicht313

1) Die Auftraggeber übermitteln der Regierungskanzlei das Offertöff-
nungsprotokoll, den Offertvergleich einschliesslich Vergabeantrag, die Mit-
teilung über die Auswahl der Bewerber und den Vergabevermerk.

2) Die Regierungskanzlei stellt Informationen und Anleitungen für die
Auslegung und Anwendung der Bestimmungen über das Vergaberecht zur
Verfügung und unterstützt Auftraggeber bei der Planung und Durchfüh-
rung von Vergabeverfahren.314

Art. 50a315

Überwachungsbericht oberhalb der Schwellenwerte

Die Regierungskanzlei übermittelt der EFTA-Überwachungsbehörde
bis zum 18. April 2019 und danach alle drei Jahre einen Überwachungsbe-
richt mit folgendem Inhalt:
a) die Entscheidungen der Rechtsmittelbehörden;
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b) gegebenenfalls die Informationen über die häufigsten Ursachen einer
falschen Anwendung oder Rechtsunsicherheit, einschliesslich möglicher
struktureller oder wiederkehrender Probleme bei der Anwendung des
Gesetzes oder dieser Verordnung;

c) gegebenenfalls Informationen über das Ausmass der Beteiligung von
KMU an Vergabeverfahren;

d) gegebenenfalls Informationen über die Vorbeugung, Aufdeckung und
angemessene Berichterstattung über Fälle von Betrug, Bestechung,
Interessenkonflikten und sonstigen schwerwiegenden Unregelmässig-
keiten im Bereich des öffentlichen Auftragswesens;

e) Informationen über die institutionelle Organisation im Zusammenhang
mit der Umsetzung, Überwachung und Durchsetzung der Bestim-
mungen des Vergaberechts sowie über nationale Initiativen, mit denen
bezweckt wird, Orientierungshilfen zu geben, Unterstützung zu leisten
oder auf Herausforderungen im Zusammenhang mit der Durchführung
der Vorschriften zu reagieren.

Art. 51

Statistik316

1) Aufgrund der Vergabevermerke nach Art. 50 erstellt die Regierungs-
kanzlei Statistiken mit folgendem Inhalt:317

a) den geschätzten Gesamtwert aller vergebenen öffentlichen Aufträge;318

b) die Anzahl und den Gesamtwert der vergebenen öffentlichen Aufträge,
aufgegliedert nach:319

1. Auftragswert (oberhalb von 30 000 Franken);320

2. angewendeter Verfahrensart, wobei die Daten beim Verhandlungsver-
fahren auch nach den in Art. 24 genannten Fallgruppen aufgeschlüs-
selt werden und die Anzahl und den Wert der vergebenen Aufträge
an die erfolgreichen Offertsteller, zugeordnet nach Staatsangehörig-
keit eines EWR-Mitgliedstaats oder eines Drittstaats, enthalten;321

3. einem einheitlichem Klassifikationssystem in Bau-, Liefer- und
Dienstleistungsaufträgen;322

4. der Nationalität der Auftragnehmer (aufgegliedert nach Staatsangehö-
rigen aus dem EWR, der Schweiz, den anderen WTO-Ländern sowie
des übrigen Auslandes);323

5. Name des Auftragnehmers;324
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6. Beteiligung von KMU;325

c) die Anzahl und den Gesamtwert der Aufträge, die aufgrund der Ausnah-
meregelung nach Art. 5 des Gesetzes nicht nach dem Gesetz und dieser
Verordnung vergeben wurden.326

2) Die Regierungskanzlei erstellt zudem die nach dem EWRA und dem
WTO-Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen erforder-
lichen Statistiken und übermittelt diese der EFTA-Überwachungsbehörde
bis zum 18. April 2019 und danach alle drei Jahre bzw. dem WTO-Aus-
schuss über das öffentliche Beschaffungswesen jeweils bis zum 31. Oktober
jeden Jahres. Die statistische Aufstellung an die EFTA-Überwachungsbe-
hörde hat den geschätzten Gesamtwert aller in den Anwendungsbereich
des Gesetzes und dieser Verordnung fallenden Aufträge und Wettbewerbe
unterhalb der Schwellenwerte zu enthalten, wobei eine stichprobenartige
Schätzung zur Ermittlung dieses Wertes zulässig ist. Dieser Bericht kann in
den Bericht nach Art. 50a aufgenommen werden.327

3) Bei Mängeln in der Qualität und Vollständigkeit der statistischen
Informationen, übermittelt die Regierungskanzlei der EFTA-Überwa-
chungsbehörde die fehlenden statistischen Informationen innerhalb einer
angemessenen Frist.328

V. RechtsmittelV. Rechtsmittel329329

Art. 51a330

Nichtigerklärung

Die Rechtsmittelbehörde hat den Vertrag aufgrund von Art. 60 Abs. 4
Bst. c des Gesetzes für nichtig zu erklären, wenn der Zuschlag entgegen Art.
5a oder 23a Abs. 3 des Gesetzes iVm Art. 22a Abs. 5 Bst. b und Abs. 6 sowie
Art. 28a Abs. 4 und 5 dieser Verordnung erteilt wurde.

VI. SchlussbestimmungenVI. Schlussbestimmungen331331

Art. 52

Aufhebung bisherigen Rechts

Das Submissionsreglement vom 12. Mai 1992 wird aufgehoben.
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Art. 53

Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am 1. Januar 1999 in Kraft.

Fürstliche Regierung:
gez. Dr. Mario Frick
Fürstlicher Regierungschef
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AnhangAnhang332332

(Art. 5a)

Soziale und andere besondereSoziale und andere besondere

DienstleistungsaufträgeDienstleistungsaufträge
TitelTitel CPV-CodeCPV-Code

Dienstleistungen des Gesundheits-
und Sozialwesens und zugehörige
Dienstleistungen

75200000-8, 75231200-6, 75231240-8, 79611000-0,
79622000-0 (Überlassung von Haushaltshilfen),
79624000-4 (Überlassung von Pflegepersonal) und
79625000-1 (Überlassung von medizinischem Per-
sonal), von 85000000-9 bis 85323000-9, 98133100-5,
98133000-4, 98200000-5 und 98500000-8 (Privathaus-
halte mit Hausangestellten) und 98513000-2 bis
98514000-9 (Bereitstellung von Arbeitskräften für pri-
vate Haushalte, Vermittlung von Arbeitskräften für
private Haushalte, Bereitstellung von Bürokräften für
private Haushalte, Bereitstellung von Zeitarbeits-
kräften für private Haushalte, Dienstleistungen von
Haushaltshilfen und Haushaltungsdienste)

Administrative Dienstleistungen
im Sozial-, Bildungs-, Gesund-
heits- und kulturellen Bereich

85321000-5 und 85322000-2, 75000000-6 (Dienstleis-
tungen der öffentlichen Verwaltung, Verteidigung und
Sozialversicherung), 75121000-0, 75122000-7,
75124000-1, von 79995000-5 bis 79995200-7, von
80000000-4 (Allgemeine und berufliche Bildung) bis
80660000-8, von 92000000-1 bis 92700000-8,
79950000-8 (Veranstaltung von Ausstellungen, Messen
und Kongressen), 79951000-5 (Veranstaltung von
Seminaren), 79952000-2 (Event-Organisation),
79952100-3 (Organisation von Kulturveranstal-
tungen), 79953000-9 (Organisation von Festivals),
79954000-6 (Organisation von Partys), 79955000-3
(Organisation von Modenschauen), 79956000-0
(Organisation von Messen und Ausstellungen)

Dienstleistungen im Rahmen der
gesetzlichen Sozialversicherung333

75300000-9

Beihilfen, Unterstützungsleis-
tungen und Zuwendungen

75310000-2, 75311000-9, 75312000-6, 75313000-3,
75313100-4, 75314000-0, 75320000-5, 75330000-8,
75340000-1

Sonstige gemeinschaftliche, soziale
und persönliche Dienstleistungen,
einschliesslich Dienstleistungen

98000000-3, 98120000-0, 98132000-7, 98133110-8 und
98130000-3
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von Gewerkschaften, von politi-
schen Organisationen, von
Jugendverbänden und von sons-
tigen Organisationen und Ver-
einen

Dienstleistungen von religiösen
Vereinigungen

98131000-0

Gaststätten und Beherbergungsge-
werbe

55100000-1 bis 55410000-7, 55521000-8 bis
55521200-0 (55521000-8 Verpflegungsdienste für Pri-
vathaushalte, 55521100-9 Essen auf Rädern,
55521200-0 Auslieferung von Mahlzeiten) 55520000-1
Verpflegungsdienste, 55522000-5 Verpflegungsdienste
für Transportunternehmen, 55523000-2 Verpflegungs-
dienste für sonstige Unternehmen oder andere Ein-
richtungen, 55524000-9 Verpflegungsdienste für
Schulen, 55510000-8 Dienstleistungen von Kantinen,
55511000-5 Dienstleistungen von Kantinen und
anderen nicht öffentlichen Cafeterias, 55512000-2
Betrieb von Kantinen, 55523100-3 Auslieferung von
Schulmahlzeiten

Dienstleistungen im juristischen
Bereich, sofern sie nicht nach Art.
5 Abs. 1 Bst. q des Gesetzes ausge-
schlossen sind

79100000-5 bis 79140000-7, 75231100-5

Sonstige Dienstleistungen der Ver-
waltung und für die öffentliche
Verwaltung

75100000-7 bis 75120000-3, 75123000-4, 75125000-8
bis 75131000-3

Kommunale Dienstleistungen 75200000-8 bis 75231000-4

Dienstleistungen für Haftan-
stalten, Dienstleistungen im
Bereich öffentliche Sicherheit und
Rettungsdienste, sofern sie nicht
nach Art. 5 Abs. 1 Bst. s des
Gesetzes ausgeschlossen sind

75231210-9 bis 75231230-5, 75240000-0 bis
75252000-7, 794300000-7, 98113100-9

Dienstleistungen von Detekteien
und Sicherheitsdiensten

79700000-1 bis 79721000-4 (Dienstleistungen von
Detekteien und Sicherheitsdiensten, Dienstleistungen
von Sicherheitsdiensten, Überwachung von Alarman-
lagen, Bewachungsdienste, Überwachungsdienste,
Dienstleistungen in Verbindung mit Suchsystemen,
Fahndung nach Flüchtigen, Streifendienste, Ausgabe
von Mitarbeiterausweisen, Ermittlungsdienste und
Dienstleistungen von Detekteien), 79722000-1
(Dienstleistungen von Grafologen), 79723000-8
(Abfallanalyse)
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Internationale Dienstleistungen 98900000-2 (Von extraterritorialen Organisationen
und Körperschaften erbrachte Leistungen) und
98910000-5 (Dienstleistungen von internationalen
Organisationen und Körperschaften)

Postdienste 64000000-6 (Post- und Fernmeldedienste), 64100000-7
(Post- und Kurierdienste), 64110000-0 (Postdienste),
64111000-7 (Postdienste im Zusammenhang mit Zei-
tungen und Zeitschriften), 64112000-4 (Briefpost-
dienste), 64113000-1 (Paketpostdienste), 64114000-8
(Post-Schalterdienste), 64115000-5 (Vermietung von
Postfächern), 64116000-2 (Dienste im Zusammenhang
mit postlagernden Sendungen), 64122000-7 (Interne
Bürobotendienste)

Verschiedene Dienstleistungen 50116510-9 (Reifenrunderneuerung), 71550000-8
(Schmiedearbeiten)
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ÜbergangsbestimmungenÜbergangsbestimmungen

172.051.1 Verordnung über das Öffentliche Auftragswesen (ÖAWV)172.051.1 Verordnung über das Öffentliche Auftragswesen (ÖAWV)
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Liechtensteinisches LandesgesetzblattLiechtensteinisches Landesgesetzblatt
Jahrgang 2008 Nr. 232 ausgegeben am 24. September 2008Jahrgang 2008 Nr. 232 ausgegeben am 24. September 2008

VerordnungVerordnung
vom 2. September 2008

betreffend die Abänderung der Verordnung überbetreffend die Abänderung der Verordnung über
das Öffentliche Auftragswesendas Öffentliche Auftragswesen

......

II.II.
ÜbergangsbestimmungenÜbergangsbestimmungen

Diese Verordnung findet auf die Vergabe öffentlicher Aufträge Anwen-
dung, wenn im Zeitpunkt ihres Inkrafttretens:334

a) eine Bekanntmachung noch nicht stattgefunden hat; oder
b) bei Vergabeverfahren ohne Bekanntmachung das Verfahren noch nicht

eingeleitet wurde.

......
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Liechtensteinisches LandesgesetzblattLiechtensteinisches Landesgesetzblatt
Jahrgang 2014 Nr. 248 ausgegeben am 26. September 2014Jahrgang 2014 Nr. 248 ausgegeben am 26. September 2014

VerordnungVerordnung
vom 23. September 2014

betreffend die Abänderung der Verordnung überbetreffend die Abänderung der Verordnung über
das Öffentliche Auftragswesendas Öffentliche Auftragswesen

......

II.II.
ÜbergangsbestimmungenÜbergangsbestimmungen

Diese Verordnung findet auf die Vergabe öffentlicher Aufträge Anwen-
dung, wenn im Zeitpunkt ihres Inkrafttretens:335

a) eine Bekanntmachung noch nicht stattgefunden hat; oder
b) bei Vergabeverfahren ohne Bekanntmachung das Verfahren noch nicht

eingeleitet wurde.

......
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Liechtensteinisches LandesgesetzblattLiechtensteinisches Landesgesetzblatt
Jahrgang 2017 Nr. 435 ausgegeben am 22. Dezember 2017Jahrgang 2017 Nr. 435 ausgegeben am 22. Dezember 2017

VerordnungVerordnung
vom 12. Dezember 2017

betreffend die Abänderung der Verordnung überbetreffend die Abänderung der Verordnung über
das Öffentliche Auftragswesendas Öffentliche Auftragswesen

......

II.II.
ÜbergangsbestimmungenÜbergangsbestimmungen

Diese Verordnung findet auf die Vergabe öffentlicher Aufträge oder
Konzessionen Anwendung, wenn im Zeitpunkt ihres Inkrafttretens336:
a) eine Bekanntmachung noch nicht stattgefunden hat; oder
b) bei Vergabeverfahren ohne Bekanntmachung das Verfahren noch nicht

eingeleitet wurde.

......
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1 Titel abgeändert durch LGBl. 2008 Nr. 232.

2 Ingress abgeändert durch LGBl. 2014 Nr. 248.

3 Art. 1 abgeändert durch LGBl. 2008 Nr. 232.

4 Art. 2a abgeändert durch LGBl. 2008 Nr. 232.

5 Art. 2a Abs. 1 Bst. a abgeändert durch LGBl. 2017 Nr. 435.

6 Art. 2a Abs. 1 Bst. c eingefügt durch LGBl. 2017 Nr. 435.

7 Art. 2a Abs. 1 Bst. d eingefügt durch LGBl. 2017 Nr. 435.

8 Art. 2a Abs. 2 eingefügt durch LGBl. 2017 Nr. 435.

9 Art. 3 Abs. 1 Einleitungssatz abgeändert durch LGBl. 2008 Nr. 232.

10 Art. 3 Abs. 2 Bst. b abgeändert durch LGBl. 2008 Nr. 232.

11 Art. 4 Abs. 1 Einleitungssatz abgeändert durch LGBl. 2005 Nr. 222.

12 Art. 4 Abs. 1 Bst. a abgeändert durch LGBl. 2005 Nr. 222.

13 Art. 4 Abs. 1 Bst. b abgeändert durch LGBl. 2008 Nr. 232.

14 Art. 5 abgeändert durch LGBl. 2005 Nr. 222.

15 Art. 5a eingefügt durch LGBl. 2017 Nr. 435.

16 Art. 6 abgeändert durch LGBl. 2017 Nr. 435.

17 Verordnung (EU) Nr. 910/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23.
Juli 2014 über elektronische Identifizierung und Vertrauensdienste für elektronische
Transaktionen im Binnenmarkt und zur Aufhebung der Richtlinie 1999/93/EG
(ABl. L 257 vom 28.8.2014, S. 73)

18 Art. 6 Abs. 2 abgeändert durch LGBl. 2021 Nr. 66.

19 Überschrift vor 6a eingefügt durch LGBl. 2017 Nr. 435.

20 Überschrift vor Art. 6a eingefügt durch LGBl. 2017 Nr. 435.

21 Art. 6a abgeändert durch LGBl. 2017 Nr. 435.

22 Art. 7 Sachüberschrift abgeändert durch LGBl. 2005 Nr. 222.

23 Art. 7 Abs. 1 Bst. a abgeändert durch LGBl. 2005 Nr. 222.

24 Art. 8 Einleitungssatz abgeändert durch LGBl. 2017 Nr. 435.

25 Art. 9 abgeändert durch LGBl. 2008 Nr. 232.

26 Art. 10 Bst. a abgeändert durch LGBl. 2008 Nr. 232.

27 Art. 12 Sachüberschrift abgeändert durch LGBl. 2005 Nr. 222.
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28 Art. 12 Abs. 1 abgeändert durch LGBl. 2008 Nr. 232.

29 Art. 12 Abs. 2 abgeändert durch LGBl. 2005 Nr. 222.

30 Art. 13 abgeändert durch LGBl. 2017 Nr. 435.

31 Art. 13a eingefügt durch LGBl. 2008 Nr. 232.

32 Art. 13b eingefügt durch LGBl. 2017 Nr. 435.

33 Überschrift vor Art. 14 abgeändert durch LGBl. 2017 Nr. 435.

34 Überschrift vor Art. 14 eingefügt durch LGBl. 2017 Nr. 435.

35 Überschrift vor Art. 14 eingefügt durch LGBl. 2017 Nr. 435.

36 Art. 14 abgeändert durch LGBl. 2008 Nr. 232.

37 Art. 14 Abs. 1 abgeändert durch LGBl. 2017 Nr. 435.

38 Art. 14 Abs. 2 abgeändert durch LGBl. 2017 Nr. 435.

39 Art. 14 Abs. 3 abgeändert durch LGBl. 2017 Nr. 435.

40 Art. 14 Abs. 5 eingefügt durch LGBl. 2017 Nr. 435.

41 Art. 14 Abs. 6 eingefügt durch LGBl. 2017 Nr. 435.

42 Art. 14 Abs. 7 eingefügt durch LGBl. 2017 Nr. 435.

43 Art. 14a Sachüberschrift abgeändert durch LGBl. 2008 Nr. 232.

44 Art. 14a Abs. 1 abgeändert durch LGBl. 2008 Nr. 232 und LGBl. 2012 Nr. 373.

45 Art. 14a Abs. 2 abgeändert durch LGBl. 2017 Nr. 435.

46 Art. 14a Abs. 3 abgeändert durch LGBl. 2017 Nr. 435.

47 Art. 14a Abs. 4 abgeändert durch LGBl. 2008 Nr. 232.

48 Art. 14a Abs. 4 Bst. b abgeändert durch LGBl. 2017 Nr. 435.

49 Art. 14a Abs. 4 Bst. c abgeändert durch LGBl. 2017 Nr. 435.

50 Art. 14a Abs. 5 abgeändert durch LGBl. 2017 Nr. 435.

51 Art. 14a Abs. 6 eingefügt durch LGBl. 2017 Nr. 435.

52 Art. 14a Abs. 7 eingefügt durch LGBl. 2017 Nr. 435.

53 Überschrift vor Art. 15 abgeändert durch LGBl. 2017 Nr. 435.

54 Art. 15 Sachüberschrift abgeändert durch LGBl. 2005 Nr. 222.

55 Art. 15 Abs. 1 abgeändert durch LGBl. 2017 Nr. 435.

56 Art. 15 Abs. 2 abgeändert durch LGBl. 2005 Nr. 222.
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57 Art. 15 Abs. 3 abgeändert durch LGBl. 2005 Nr. 222.

58 Art. 15 Abs. 4 abgeändert durch LGBl. 2017 Nr. 435.

59 Art. 16 Sachüberschrift abgeändert durch LGBl. 2005 Nr. 222.

60 Art. 16 Abs. 1 abgeändert durch LGBl. 2017 Nr. 435.

61 Art. 16 Abs. 2 abgeändert durch LGBl. 2005 Nr. 222.

62 Art. 17 Sachüberschrift abgeändert durch LGBl. 2005 Nr. 222.

63 Art. 17 Abs. 1 abgeändert durch LGBl. 2005 Nr. 222.

64 Art. 17 Abs. 2 abgeändert durch LGBl. 2008 Nr. 232 und LGBl. 2012 Nr. 373.

65 Art. 17 Abs. 3 abgeändert durch LGBl. 2017 Nr. 435.

66 Art. 17 Abs. 4 abgeändert durch LGBl. 2017 Nr. 435.

67 Art. 17 Abs. 5 abgeändert durch LGBl. 2017 Nr. 435.

68 Art. 17 Abs. 6 eingefügt durch LGBl. 2008 Nr. 232.

69 Art. 18 abgeändert durch LGBl. 2012 Nr. 373.

70 Überschrift vor Art. 19 abgeändert durch LGBl. 2017 Nr. 435.

71 Art. 19 Sachüberschrift abgeändert durch LGBl. 2005 Nr. 222.

72 Art. 19 Abs. 1 abgeändert durch LGBl. 2005 Nr. 222.

73 Art. 19 Abs. 2 Einleitungssatz abgeändert durch LGBl. 2005 Nr. 222.

74 Art. 19 Abs. 2 Bst. a abgeändert durch LGBl. 2017 Nr. 435.

75 Art. 19 Abs. 2 Bst. b abgeändert durch LGBl. 2017 Nr. 435.

76 Art. 19 Abs. 2 Bst. c abgeändert durch LGBl. 2005 Nr. 222.

77 Art. 19 Abs. 2 Bst. d abgeändert durch LGBl. 2005 Nr. 222.

78 Art. 19 Abs. 2 Bst. e abgeändert durch LGBl. 2017 Nr. 435.

79 Art. 19 Abs. 2 Bst. f abgeändert durch LGBl. 2008 Nr. 232.

80 Art. 19 Abs. 2 Bst. g abgeändert durch LGBl. 2005 Nr. 222.

81 Art. 19 Abs. 2 Bst. h abgeändert durch LGBl. 2005 Nr. 222.

82 Art. 19 Abs. 2 Bst. i abgeändert durch LGBl. 2005 Nr. 222.

83 Art. 19 Abs. 2 Bst. k abgeändert durch LGBl. 2005 Nr. 222.

84 Art. 19 Abs. 2 Bst. l abgeändert durch LGBl. 2017 Nr. 435.

85 Art. 19 Abs. 2 Bst. m abgeändert durch LGBl. 2005 Nr. 222.
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86 Art. 19 Abs. 2 Bst. n abgeändert durch LGBl. 2005 Nr. 222.

87 Art. 19 Abs. 2 Bst. o abgeändert durch LGBl. 2005 Nr. 222.

88 Art. 19 Abs. 2 Bst. p abgeändert durch LGBl. 2017 Nr. 435.

89 Art. 19 Abs. 2a eingefügt durch LGBl. 2008 Nr. 232.

90 Art. 19 Abs. 3 Bst. b abgeändert durch LGBl. 2017 Nr. 435.

91 Art. 19 Abs. 3 abgeändert durch LGBl. 2005 Nr. 222.

92 Art. 19 Abs. 4 abgeändert durch LGBl. 2005 Nr. 222.

93 Art. 19 Abs. 5 eingefügt durch LGBl. 2017 Nr. 435.

94 Art. 19a Sachüberschrift eingefügt durch LGBl. 2005 Nr. 222.

95 Art. 19a Abs. 1 eingefügt durch LGBl. 2005 Nr. 222.

96 Art. 19a Abs. 2 abgeändert durch LGBl. 2017 Nr. 435.

97 Art. 19a Abs. 3 eingefügt durch LGBl. 2017 Nr. 435.

98 Art. 20 abgeändert durch LGBl. 2008 Nr. 232.

99 Art. 20 Abs. 1 Einleitungssatz abgeändert durch LGBl. 2017 Nr. 435.

100 Art. 20 Abs. 1 Bst. b aufgehoben durch LGBl. 2017 Nr. 435.

101 Art. 20 Abs. 1 Bst. e abgeändert durch LGBl. 2017 Nr. 435.

102 Art. 20 Abs. 1 Bst. f abgeändert durch LGBl. 2017 Nr. 435.

103 Art. 20 Abs. 2 abgeändert durch LGBl. 2017 Nr. 435.

104 Art. 20 Abs. 3 eingefügt durch LGBl. 2017 Nr. 435.

105 Überschrift vor Art. 21 abgeändert durch LGBl. 2017 Nr. 435.

106 Art. 21 Abs. 1 Bst. d aufgehoben durch LGBl. 2005 Nr. 222.

107 Art. 21 Abs. 2 Bst. c abgeändert durch LGBl. 2005 Nr. 222.

108 Überschrift vor Art. 22 abgeändert durch LGBl. 2017 Nr. 435.

109 Art. 22 Abs. 2 aufgehoben durch LGBl. 2005 Nr. 222.

110 Art. 22 Abs. 3 abgeändert durch LGBl. 2008 Nr. 232.

111 Art. 22a eingefügt durch LGBl. 2008 Nr. 232.

112 Art. 22a Abs. 1 abgeändert durch LGBl. 2017 Nr. 435.

113 Art. 22a Abs. 2 abgeändert durch LGBl. 2017 Nr. 435.

114 Art. 22a Abs. 4 aufgehoben durch LGBl. 2017 Nr. 435.
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115 Art. 22a Abs. 5 abgeändert durch LGBl. 2017 Nr. 435.

116 Art. 22a Abs. 6 Einleitungssatz abgeändert durch LGBl. 2017 Nr. 435.

117 Art. 22a Abs. 6 Bst. d abgeändert durch LGBl. 2017 Nr. 435.

118 Sachüberschrift vor Art. 23 abgeändert durch LGBl. 2005 Nr. 222.

119 Art. 23 abgeändert durch LGBl. 2013 Nr. 12.

120 Art. 24 Abs. 2 Einleitungssatz abgeändert durch LGBl. 2017 Nr. 435.

121 Art. 24 Abs. 2 Bst. a abgeändert durch LGBl. 2017 Nr. 435.

122 Art. 24 Abs. 2 Bst. b abgeändert durch LGBl. 2017 Nr. 435.

123 Art. 24 Bst. c abgeändert durch LGBl. 2017 Nr. 435.

124 Art. 24 Bst. d abgeändert durch LGBl. 2017 Nr. 435.

125 Art. 24 Bst. e aufgehoben durch LGBl. 2017 Nr. 435.

126 Art. 24 Bst. g abgeändert durch LGBl. 2017 Nr. 435.

127 Art. 24 Bst. h abgeändert durch LGBl. 2017 Nr. 435.

128 Art. 24 Abs. 2 Bst. i eingefügt durch LGBl. 2008 Nr. 232.

129 Art. 24 Bst. k abgeändert durch LGBl. 2017 Nr. 435.

130 Art. 24 Abs. 3 abgeändert durch LGBl. 2017 Nr. 435.

131 Art. 24 Abs. 4 abgeändert durch LGBl. 2017 Nr. 435.

132 Art. 25 Sachüberschrift abgeändert durch LGBl. 2005 Nr. 222.

133 Art. 25 Abs. 1 abgeändert durch LGBl. 2005 Nr. 222.

134 Art. 25 Abs. 2 abgeändert durch LGBl. 2026 Nr. 107.

135 Art. 25 Abs. 3 abgeändert durch LGBl. 2026 Nr. 107.

136 Art. 25a Sachüberschrift abgeändert durch LGBl. 2017 Nr. 435.

137 Art. 25a Abs. 1 Einleitungssatz abgeändert durch LGBl. 2017 Nr. 435.

138 Art. 25a Abs. 1 Bst. a eingefügt durch LGBl. 2005 Nr. 222.

139 Art. 25a Abs. 1 Bst. b abgeändert durch LGBl. 2008 Nr. 232.

140 Art. 25a Abs. 1 Bst. c eingefügt durch LGBl. 2005 Nr. 222.

141 Art. 25a Abs. 1 Bst. d abgeändert durch LGBl. 2008 Nr. 232.

142 Art. 25a Abs. 1 Bst. e abgeändert durch LGBl. 2008 Nr. 232.

143 Art. 25a Abs. 1 Bst. f eingefügt durch LGBl. 2008 Nr. 232.
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144 Art. 25a Abs. 1 Bst. g eingefügt durch LGBl. 2008 Nr. 232.

145 Art. 25a Abs. 1 Bst. h eingefügt durch LGBl. 2017 Nr. 435.

146 Art. 25a Abs. 2 eingefügt durch LGBl. 2005 Nr. 222.

147 Art. 25a Abs. 3 eingefügt durch LGBl. 2005 Nr. 222.

148 Art. 25a Abs. 4 abgeändert durch LGBl. 2008 Nr. 232.

149 Art. 25a Abs. 5 eingefügt durch LGBl. 2008 Nr. 232.

150 Art. 25b eingefügt durch LGBl. 2008 Nr. 232.

151 Art. 25c eingefügt durch LGBl. 2008 Nr. 232.

152 Art. 25c Abs. 4 abgeändert durch LGBl. 2017 Nr. 435.

153 Art. 25c Abs. 5 abgeändert durch LGBl. 2017 Nr. 435.

154 Art. 25c Abs. 6 abgeändert durch LGBl. 2017 Nr. 435.

155 Art. 25c Abs. 7 abgeändert durch LGBl. 2017 Nr. 435.

156 Art. 25d eingefügt durch LGBl. 2017 Nr. 435.

157 Art. 26 abgeändert durch LGBl. 2008 Nr. 232.

158 Art. 27 Abs. 1 abgeändert durch LGBl. 2005 Nr. 222.

159 Art. 27 Abs. 3 abgeändert durch LGBl. 2005 Nr. 222.

160 Art. 27 Abs. 4 abgeändert durch LGBl. 2008 Nr. 232.

161 Art. 27 Abs. 5 abgeändert durch LGBl. 2005 Nr. 222.

162 Art. 27 Abs. 6 abgeändert durch LGBl. 2008 Nr. 232.

163 Art. 28 Sachüberschrift abgeändert durch LGBl. 2000 Nr. 233.

164 Art. 28 Abs. 1 abgeändert durch LGBl. 2008 Nr. 232.

165 Art. 28 Abs. 2 abgeändert durch LGBl. 2000 Nr. 233.

166 Art. 28 Abs. 3 abgeändert durch LGBl. 2008 Nr. 232.

167 Art. 28 Abs. 4 eingefügt durch LGBl. 2008 Nr. 232.

168 Art. 28 Abs. 5 eingefügt durch LGBl. 2008 Nr. 232.

169 Art. 28a eingefügt durch LGBl. 2008 Nr. 232.

170 Art. 28a Abs. 1 Einleitungssatz abgeändert durch LGBl. 2017 Nr. 435.

171 Art. 28a Abs. 1 Bst. b abgeändert durch LGBl. 2017 Nr. 435.

172 Art. 28a Abs. 1 Bst. c abgeändert durch LGBl. 2017 Nr. 435.
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173 Art. 28a Abs. 1 Bst. d eingefügt durch LGBl. 2017 Nr. 435.

174 Art. 28a Abs. 2 abgeändert durch LGBl. 2017 Nr. 435.

175 Art. 28a Abs. 3 abgeändert durch LGBl. 2017 Nr. 435.

176 Art. 28a Abs. 4 abgeändert durch LGBl. 2017 Nr. 435.

177 Art. 28a Abs. 5 abgeändert durch LGBl. 2017 Nr. 435.

178 Art. 28a Abs. 6 abgeändert durch LGBl. 2017 Nr. 435.

179 Art. 28b eingefügt durch LGBl. 2017 Nr. 435.

180 Art. 28c eingefügt durch LGBl. 2017 Nr. 435.

181 Überschrift vor Art. 29 abgeändert durch LGBl. 2017 Nr. 435.

182 Art. 29 abgeändert durch LGBl. 2017 Nr. 435.

183 Art. 29a eingefügt durch LGBl. 2017 Nr. 435.

184 Überschrift vor Art. 29b eingefügt durch LGBl. 2017 Nr. 435.

185 Überschrift vor Art. 29b eingefügt durch LGBl. 2017 Nr. 435.

186 Art. 29b eingefügt durch LGBl. 2017 Nr. 435.

187 Überschrift vor Art. 30 abgeändert durch LGBl. 2017 Nr. 435.

188 Art. 30 Sachüberschrift abgeändert durch LGBl. 2000 Nr. 233.

189 Art. 30 Einleitungssatz abgeändert durch LGBl. 2008 Nr. 232.

190 Art. 30 Abs. 1 Bst. a abgeändert durch LGBl. 2017 Nr. 435.

191 Art. 30 Abs. 1 Bst. b abgeändert durch LGBl. 2017 Nr. 435.

192 Art. 30 Abs. 1 Bst. c abgeändert durch LGBl. 2017 Nr. 435.

193 Art. 30 Abs. 1 Bst. d abgeändert durch LGBl. 2008 Nr. 232.

194 Art. 30 Abs. 1 Bst. e abgeändert durch LGBl. 2000 Nr. 233.

195 Art. 30 Abs. 2 abgeändert durch LGBl. 2017 Nr. 435.

196 Art. 30 Abs. 3 abgeändert durch LGBl. 2017 Nr. 435.

197 Art. 30 Abs. 4 abgeändert durch LGBl. 2017 Nr. 435.

198 Art. 31 Sachüberschrift abgeändert durch LGBl. 2017 Nr. 435.

199 Art. 31 Abs. 1 Einleitungssatz abgeändert durch LGBl. 2017 Nr. 435.

200 Art. 31 Abs. 1 Bst. a abgeändert durch LGBl. 2017 Nr. 435.

201 Art. 31 Abs. 1 Bst. b abgeändert durch LGBl. 2017 Nr. 435.
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202 Art. 31 Abs. 1 Bst. c abgeändert durch LGBl. 2017 Nr. 435.

203 Art. 31 Abs. 1 Bst. d abgeändert durch LGBl. 2017 Nr. 435.

204 Art. 31 Abs. 1 Bst. e abgeändert durch LGBl. 2000 Nr. 233.

205 Art. 31 Abs. 2 abgeändert durch LGBl. 2017 Nr. 435.

206 Art. 31 Abs. 3 abgeändert durch LGBl. 2017 Nr. 435.

207 Art. 31 Abs. 4 Einleitungssatz abgeändert durch LGBl. 2017 Nr. 435.

208 Art. 31 Abs. 4 Bst. a abgeändert durch LGBl. 2017 Nr. 435.

209 Art. 31 Abs. 4 abgeändert durch LGBl. 2008 Nr. 232.

210 Art. 31 Abs. 5 abgeändert durch LGBl. 2017 Nr. 435.

211 Art. 31 Abs. 6 abgeändert durch LGBl. 2017 Nr. 435.

212 Art. 31 Abs. 7 abgeändert durch LGBl. 2017 Nr. 435.

213 Art. 32 abgeändert durch LGBl. 2017 Nr. 435.

214 Art. 33 aufgehoben durch LGBl. 2005 Nr. 222.

215 Überschrift vor Art. 34 abgeändert durch LGBl. 2017 Nr. 435.

216 Art. 34 Sachüberschrift abgeändert durch LGBl. 2018 Nr. 21.

217 Art. 34 Abs. 1 abgeändert durch LGBl. 2005 Nr. 222.

218 Art. 34 Abs. 2 abgeändert durch LGBl. 2005 Nr. 222.

219 Art. 34 Abs. 3 abgeändert durch LGBl. 2018 Nr. 21.

220 Art. 34 Abs. 4 abgeändert durch LGBl. 2005 Nr. 222.

221 Art. 34 Abs. 5 eingefügt durch LGBl. 2012 Nr. 373.

222 Überschrift vor Art. 34a abgeändert durch LGBl. 2017 Nr. 435.

223 Überschrift vor Art. 34a abgeändert durch LGBl. 2017 Nr. 435.

224 Art. 34a Sachüberschrift eingefügt durch LGBl. 2005 Nr. 222.

225 Art. 34a Abs. 1 eingefügt durch LGBl. 2005 Nr. 222.

226 Art. 34a Abs. 1 Bst. e eingefügt durch LGBl. 2017 Nr. 435.

227 Art. 34a Abs. 1 Bst. f eingefügt durch LGBl. 2017 Nr. 435.

228 Art. 34a Abs. 2 eingefügt durch LGBl. 2005 Nr. 222 und abgeändert durch LGBl.
2012 Nr. 373.

229 Überschrift vor Art. 35 abgeändert durch LGBl. 2017 Nr. 435.

230 Art. 35 Abs. 1 Bst. c abgeändert durch LGBl. 2017 Nr. 435.
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231 Art. 35 Abs. 1 Bst. d abgeändert durch LGBl. 2008 Nr. 232.

232 Art. 35 Abs. 1 Bst. e eingefügt durch LGBl. 2017 Nr. 435.

233 Art. 35 Abs. 2 abgeändert durch LGBl. 2005 Nr. 222.

234 Art. 35 Abs. 3 abgeändert durch LGBl. 2017 Nr. 435.

235 Art. 35 Abs. 4 eingefügt durch LGBl. 2008 Nr. 232.

236 Art. 35 Abs. 5 eingefügt durch LGBl. 2017 Nr. 435.

237 Art. 35 Abs. 6 eingefügt durch LGBl. 2017 Nr. 435.

238 Art. 36 Sachüberschrift abgeändert durch LGBl. 2008 Nr. 232.

239 Art. 36 Abs. 1 Einleitungssatz abgeändert durch LGBl. 2017 Nr. 435.

240 Art. 36 Abs. 1 Bst. a abgeändert durch LGBl. 2005 Nr. 222.

241 Art. 36 Abs. 1 Bst. b abgeändert durch LGBl. 2017 Nr. 435.

242 Art. 36 Abs. 1 Bst. c abgeändert durch LGBl. 2017 Nr. 435.

243 Art. 36 Abs. 1 Bst. d abgeändert durch LGBl. 2008 Nr. 232.

244 Art. 36 Abs. 1 Bst. e abgeändert durch LGBl. 2005 Nr. 222.

245 Art. 36 Abs. 1 Bst. f abgeändert durch LGBl. 2008 Nr. 232.

246 Art. 36 Abs. 1 Bst. g abgeändert durch LGBl. 2017 Nr. 435.

247 Art. 36 Abs. 1 Bst. h abgeändert durch LGBl. 2008 Nr. 232.

248 Art. 36 Abs. 1 Bst. i abgeändert durch LGBl. 2017 Nr. 435.

249 Art. 36 Abs. 1 Bst. k abgeändert durch LGBl. 2005 Nr. 222.

250 Art. 36 Abs. 1 Bst. l abgeändert durch LGBl. 2008 Nr. 232.

251 Art. 36 Abs. 1 Bst. m abgeändert durch LGBl. 2017 Nr. 435.

252 Art. 36 Abs. 1 Bst. n eingefügt durch LGBl. 2017 Nr. 435.

253 Art. 36 Abs. 2 abgeändert durch LGBl. 2017 Nr. 435.

254 Art. 36 Abs. 2a eingefügt durch LGBl. 2017 Nr. 435.

255 Art. 36 Abs. 3 abgeändert durch LGBl. 2017 Nr. 435.

256 Art. 36 Abs. 4 abgeändert durch LGBl. 2017 Nr. 435.

257 Art. 36 Abs. 5 abgeändert durch LGBl. 2017 Nr. 435.

258 Art. 36 Abs. 6 eingefügt durch LGBl. 2008 Nr. 232.

259 Art. 37 abgeändert durch LGBl. 2008 Nr. 232.
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260 Art. 37 Abs. 3 eingefügt durch LGBl. 2017 Nr. 435.

261 Art. 37 Abs. 4 eingefügt durch LGBl. 2017 Nr. 435.

262 Art. 37 Abs. 5 eingefügt durch LGBl. 2017 Nr. 435.

263 Art. 37 Abs. 6 eingefügt durch LGBl. 2017 Nr. 435.

264 Art. 38 Abs. 1 abgeändert durch LGBl. 2017 Nr. 435.

265 Art. 38 Abs. 2 abgeändert durch LGBl. 2017 Nr. 435.

266 Art. 38 Abs. 3 eingefügt durch LGBl. 2017 Nr. 435.

267 Art. 38 Abs. 4 eingefügt durch LGBl. 2017 Nr. 435.

268 Art. 38a eingefügt durch LGBl. 2017 Nr. 435.

269 Überschrift vor Art. 39 abgeändert durch LGBl. 2017 Nr. 435.

270 Überschrift vor Art. 39 abgeändert durch LGBl. 2017 Nr. 435.

271 Art. 39 abgeändert durch LGBl. 2017 Nr. 435.

272 Art. 40 aufgehoben durch LGBl. 2005 Nr. 222.

273 Überschrift vor Art. 41 abgeändert durch LGBl. 2017 Nr. 435.

274 Art. 41 Sachüberschrift abgeändert durch LGBl. 2005 Nr. 222.

275 Art. 41 Abs. 1 Einleitungssatz abgeändert durch LGBl. 2008 Nr. 232.

276 Art. 41 Abs. 1 Bst. a abgeändert durch LGBl. 2005 Nr. 222.

277 Art. 41 Abs. 1 Bst. b abgeändert durch LGBl. 2008 Nr. 232.

278 Art. 41 Abs. 1 Bst. c abgeändert durch LGBl. 2017 Nr. 435.

279 Art. 41 Abs. 1 Bst. d abgeändert durch LGBl. 2008 Nr. 232.

280 Art. 41 Abs. 1 Bst. e abgeändert durch LGBl. 2008 Nr. 232.

281 Art. 41 Abs. 1 Bst. f abgeändert durch LGBl. 2008 Nr. 232.

282 Art. 41 Abs. 1 Bst. g abgeändert durch LGBl. 2017 Nr. 435.

283 Art. 41 Abs. 1 Bst. h abgeändert durch LGBl. 2017 Nr. 435.

284 Art. 41 Abs. 1 Bst. i abgeändert durch LGBl. 2017 Nr. 435.

285 Art. 41 Abs. 1 Bst. k eingefügt durch LGBl. 2012 Nr. 373.

286 Art. 41 Abs. 1 Bst. l eingefügt durch LGBl. 2017 Nr. 435.

287 Art. 41 Abs. 1 Bst. m eingefügt durch LGBl. 2017 Nr. 435.

288 Art. 41 Abs. 1 Bst. n eingefügt durch LGBl. 2017 Nr. 435.
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289 Art. 41 Abs. 1 Bst. o eingefügt durch LGBl. 2018 Nr. 21.

290 Art. 41 Abs. 2 abgeändert durch LGBl. 2008 Nr. 232.

291 Art. 41 Abs. 3 abgeändert durch LGBl. 2005 Nr. 222.

292 Art. 41 Abs. 4 abgeändert durch LGBl. 2008 Nr. 232.

293 Art. 41 Abs. 5 eingefügt durch LGBl. 2008 Nr. 232.

294 Art. 41 Abs. 6 eingefügt durch LGBl. 2008 Nr. 232.

295 Art. 41 Abs. 7 eingefügt durch LGBl. 2017 Nr. 435.

296 Art. 42 abgeändert durch LGBl. 2017 Nr. 435.

297 Art. 43 Sachüberschrift abgeändert durch LGBl. 2005 Nr. 222.

298 Art. 43 Abs. 2 eingefügt durch LGBl. 2017 Nr. 435.

299 Art. 43 Abs. 3 eingefügt durch LGBl. 2017 Nr. 435.

300 Art. 44 abgeändert durch LGBl. 2014 Nr. 248.

301 Art. 44 Abs. 1 Einleitungssatz abgeändert durch LGBl. 2017 Nr. 435.

302 Art. 44 Abs. 2 abgeändert durch LGBl. 2017 Nr. 435.

303 Überschrift vor Art. 44a eingefügt durch LGBl. 2017 Nr. 435.

304 Art. 44a eingefügt durch LGBl. 2017 Nr. 435.

305 Überschrift vor Art. 45 abgeändert durch LGBl. 2017 Nr. 435.

306 Art. 45 abgeändert durch LGBl. 2017 Nr. 435.

307 Art. 46 abgeändert durch LGBl. 2017 Nr. 435.

308 Art. 47 abgeändert durch LGBl. 2017 Nr. 435.

309 Art. 48 abgeändert durch LGBl. 2017 Nr. 435.

310 Art. 49 aufgehoben durch LGBl. 2005 Nr. 222.

311 Überschrift vor Art. 50 abgeändert durch LGBl. 2017 Nr. 435.

312 Art. 50 abgeändert durch LGBl. 2005 Nr. 222 und LGBl. 2012 Nr. 373.

313 Art. 50 Sachüberschrift abgeändert durch LGBl. 2017 Nr. 435.

314 Art. 50 Abs. 2 eingefügt durch LGBl. 2017 Nr. 435.

315 Art. 50a eingefügt durch LGBl. 2017 Nr. 435.

316 Art. 51 Sachüberschrift abgeändert durch LGBl. 2005 Nr. 222.

317 Art. 51 Abs. 1 Einleitungssatz abgeändert durch LGBl. 2005 Nr. 222 und LGBl. 2012
Nr. 373.
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318 Art. 51 Abs. 1 Bst. a abgeändert durch LGBl. 2005 Nr. 222.

319 Art. 51 Abs. 1 Bst. b Einleitungssatz abgeändert durch LGBl. 2005 Nr. 222.

320 Art. 51 Abs. 1 Bst. b Ziff. 1 abgeändert durch LGBl. 2005 Nr. 222.

321 Art. 51 Abs. 1 Bst. b Ziff. 2 abgeändert durch LGBl. 2008 Nr. 232.

322 Art. 51 Abs. 1 Bst. b Ziff. 3 abgeändert durch LGBl. 2005 Nr. 222.

323 Art. 51 Abs. 1 Bst. b Ziff. 4 abgeändert durch LGBl. 2005 Nr. 222.

324 Art. 51 Abs. 1 Bst. b Ziff. 5 abgeändert durch LGBl. 2005 Nr. 222.

325 Art. 51 Abs. 1 Bst. b Ziff. 6 eingefügt durch LGBl. 2017 Nr. 435.

326 Art. 51 Abs. 1 Bst. c abgeändert durch LGBl. 2005 Nr. 222.

327 Art. 51 Abs. 2 abgeändert durch LGBl. 2017 Nr. 435.

328 Art. 51 Abs. 3 eingefügt durch LGBl. 2017 Nr. 435.

329 Überschrift vor Art. 51a abgeändert durch LGBl. 2017 Nr. 435.

330 Art. 51a eingefügt durch LGBl. 2012 Nr. 373.

331 Überschrift vor Art. 52 abgeändert durch LGBl. 2017 Nr. 435.

332 Anhang abgeändert durch LGBl. 2017 Nr. 435.

333 Diese Dienstleistungen sind ausgenommen, wenn sie als nichtwirtschaftliche Dienst-
leistungen von allgemeinem Interesse organisiert werden.

334 Inkrafttreten: 1. Oktober 2008.

335 Inkrafttreten: 1. Januar 2015.

336 Inkrafttreten: 1. Januar 2018.
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